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4806
Erste Ordnung zur Anderung der
Promotionsordnung des Fachbereichs 09 Philologie
der Universitat Miinster vom 28.03.2024
vom 11.11.2025

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 67 Abs. 3 des Gesetzes iiber die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz — HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. September 2014 (GV.
NRW. S. 547), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222),

hat die Universitdat Miinster folgende Ordnung erlassen:

Artikel |

Die Promotionsordnung des Fachbereichs 09 Philologie der Universitat Miinster vom 28.03.2024 (AB Uni
2024/11, S. 987 ff.) wird folgendermafRen gedndert:

1. § 5 wird folgendermaflen ergdnzt:

,Nr. 18. Semitistik”

2. Anhang B der Promotionsordnung wird wie folgt erganzt:

18. Semitistik
1. Sprachvoraussetzungen:
Kenntnisse von mindestens zwei semitischen Sprachen auf Masterniveau
Funktionale Kenntnisse im Englischen
Funktionale Sprachkenntnisse in zwei weiteren Fremdsprachen (besonders erwiinscht sind
Deutsch und Franz6sisch)

Fehlende Sprachkenntnisse kdnnen wahrend des Promotionsstudiums nachgeholt werden.

2. Begleitendes Studienprogramm

a. Pflichtleistungen:
Regelmafige, wenigstens einmal im Semester stattfindende, vorbereitete Einzelbetreuung durch
die Betreuergruppe mit Vorstellung der erreichten Arbeitsschritte durch die Promovendin/den Pro-
movenden, gemeinsame Diskussion sowie Projektierung der weiteren Arbeiten mit von allen An-

wesenden unterzeichnetem Kurzprotokoll
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RegelmafRige Teilnahme an einem Kolloquium, in dem die Promovierenden ihre Ergebnisse in Form
von Vortragen mit Diskussion vorstellen. Jede Promovendin/jeder Promovend sollte wenigstens

zweimal einen Vortrag halten.

b. Wahlpflichtleistungen:
Besuch einer Fachtagung mit eigenem Vortrag
Publikation eines Artikels oder Aufsatzes oder einer relativ umfangreichen Rezension
Besuch von Lehrveranstaltungen
Teilnahme an einer Weiterbildungsveranstaltung fiir Graduierte zu Soft skills (z.B. Rhetorik-Trai-
ning, Prasentationstechniken, wissenschaftliches Schreiben, Zeitmanagement 0.A.)
Forschungsaufenthalt (Archiv, Inland, Ausland)

In welchem Umfang Wahlpflichtleistungen erbracht werden miissen, wird individuell in der Betreuungs-

vereinbarung geregelt.

Artikel Il
Diese Anderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Verdffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen

der Universitdt Miinster (AB Uni) in Kraft.
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Philologie (Fachbereich

09) vom 20.10.2025.

Die vorstehende Ordnung wird hiermit verkiindet.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemaB § 12 Abs. 5 des Gesetzes iiber die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz — HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
des Hochschulgesetzes NRW oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule

nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei

denn
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemaf bekannt gemacht worden,
2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschlieBenden Gremiums vorher bean-
standet
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Hochschule vorher geriigt und dabei

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
4, bei der 6ffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Riigeaus-

schlusses nicht hingewiesen worden.

Minster, den 11.11.2025 Der Rektor

Prof. Dr. JohannesWessels
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Zehnte Ordnung zur Anderung der

Promotionsordnung der Rechtswissenschaftlichen Fakultat der
Universitdat vom 18.05.2010

vom 11.11.2025

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 67 Abs. 3 des Gesetzes liber die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz — HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. Sep-
tember 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember
2024 (GV. NRW. S. 1222), hat die Universitat Miinster folgende Ordnung erlassen:

Artikel |

Die Promotionsordnung der Rechtswissenschaftlichen Fakultdt der Universitdat Miinster vom
18. Mai 2010 (AB Uni 2010/10, S. 802 ff.), zuletzt gedndert durch die neunte Anderungsordnung
vom 7. Februar 2024 (AB Uni 2024/06, S. 699 ff.), wird wie folgt gedndert:

1. In § 6 Absatz 3 wird folgender Satz 3 eingefiigt:

»>Daraufhin kann von Seiten des Dekanats eine automatisierte Plagiatsiiberpriifung erfolgen.“

2. In § 7 wird folgender Absatz 3 eingefiigt:

».Der Bewerber/die Bewerberin und der Betreuer/die Betreuerin verpflichten sich mit dem Ab-
schluss der Vereinbarung nach Abs. 2, im Konfliktfall umgehend nach Lésungen zu suchen.
2Sind solche Konfliktlosungen in angemessener Frist nicht zu erreichen, ist der Promotions-
ausschuss zur Schlichtung anzurufen. 3Dieser berat iber Fortsetzung oder Beendigung des Be-
treuungsverhdaltnisses und bestellt im Fall der Auflésung des Betreuungsverhdltnisses auf Vor-
schlag des Bewerbers/der Bewerberin einen neuen Betreuer/eine neue Betreuerin.“

2. In § 15 Absatz 2 Satz 1 wird in lit. a)

die Angabe ,,120“ durch ,,80“ ersetzt.

3. §28Absatz 1 wird wie folgt gedndert
a. Satz 2 wird gestrichen.
b. Satz 1 zum alleinigen Satz und wie folgt gefasst:

»,Der Doktorgrad kann durch Beschluss des Fachbereichsrates entzogen werden, wenn be-
kannt wird, dass er aufgrund unrichtiger Angaben oder durch Tauschung erworben oder
wenn ein nicht nur geringfligiges wissenschaftliches Fehlverhalten des/der Promovierten
im Zusammenhang mit der Dissertation vorliegt.“
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4. In § 29 wird folgender Satz 4 eingefiigt:

»*§ 28 Absatz 1 in der Fassung der zehnten Anderungsordnung gilt nur in den Fllen, in
denen der Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren nach dem Inkrafttreten der drit-
ten Anderungsordnung am 7. Marz 2015 gestellt worden ist.“

Artikel Il

Diese Anderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Verdffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Universitdt Miinster (AB Uni) in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats der Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultdt vom 21.10.2025. Die vorstehende Ordnung wird hiermit verkiindet.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemafs § 12 Abs. 5 des Gesetzes iiber die Hochschulen des
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz — HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei

denn

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemaf} bekannt gemacht worden,

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschlieBenden Gremiums vorher be-
anstandet,

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Hochschule vorher geriigt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt, oder

4, bei der 6ffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Riigeaus-
schlusses nicht hingewiesen worden.

Miinster, den 11.11.2025 Der Rektor

Prof. Dr. JohannesWessels
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Erste Ordnung zur Anderung der Priifungsordnung
fiir den Studiengang International and Comparative Law
an der Universitdat Miinster vom 07.11.2022
vom 11.11.2025

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes iiber die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz — HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. Sep-
tember 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes 19. Dezember
2024 (GV. NRW. S. 1222), hat die Universitat Miinster folgende Ordnung erlassen:

Artikel |

Die Priifungsordnung fiir den Bachelorstudiengang ,,International and Comparative Law“ an der
Westfdlischen Wilhelms-Universitat Miinster vom 7. November 2022 (AB Uni 2022/44 S. 4163)
wird wie folgt gedndert:

1. Die Bezeichnung ,,Westfilische Wilhelms-Universitdt Miinster* wird an allen Stellen
durch die Bezeichnung ,,Universitdt Miinster” ersetzt.

2. Die Paragraphen werden um Satznummern ergénzt.

3. Diefolgenden Bezeichnungen werden an allen Stellen wie folgt angepasst:

Aufgabensteller:in
Beisitzer:in
Bewerber:in
Bewerber:innen
Dekan:in
Erasmus-Koordinator:in
Fachvertreter:innen
Kandidat:in
Kommiliton:innen
Mitarbeiter:in
Mitarbeiter:innen
Modulbeauftragte:r
Professor:innen
Programmkoordinator:in
Priifer:in
Priifer:innen
Student:in
Studierende:r
Veranstalter:in
Volljurist:in
Zweitpriifer:innen
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Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt gefasst:

Inhaltsverzeichnis:

§1 Geltungsbereich der Bachelorpriifungsordnung
§2 Ziel des Studiums

§3 Bachelorgrad

§4 Zustandigkeit

§5 Zugang und Zulassung zur Bachelorpriifung

§6 Regelstudienzeit und Studienumfang, Leistungspunkte

§7 Studieninhalte

§8 Strukturierung des Studiums und der Priifung, Modulbeschreibungen
§9 Studien- und Priifungsleistungen, Anmeldung

§10 Durchfiihrung und Bewertung von Teilpriifungen
§11 Versuch einer Teilpriifung

§12 Die Bachelorarbeit

§13 Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit

§14 Priiferinnen/Priifer, Beisitzerinnen/Beisitzer

§15 Remonstration und Widerspruch

§16 Anerkennung von Studien- und Priifungsleistungen
§17 Nachteilsausgleich

§18 Bestehen der Bachelorpriifung, Wiederholung
§19 Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote
§20 Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde

§21 Diploma Supplement mit Transcript of Records
§22 Einsicht in die Studienakten

§23 Versaumnis, Riicktritt

§24 Tduschung, Ordnungsverstofl

§ 25 Ungiiltigkeit von Einzelleistungen

§ 26 Aberkennung des Bachelorgrades

§27 Inkrafttreten und Veroffentlichung

Anhang I: Umrechnungstabelle gem. § 19 Abs. 2
Anhang Il: Modulbeschreibungen
§ 4 wird wie folgt gedndert:

a. In Absatz 1
aa. wird Satz 3 gestrichen.
bb. Der bisherige Satz 4 wird zu Satz 3.

b. Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»Die/Der Dekan:in kann Mitglieder des Fachbereichs mit der Erfiillung der Aufgaben im
Bereich der Priifungsorganisation beauftragen.*
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c. In Absatz 3

aa. wird der bisherige alleinige Satz zu Satz 1.

bb. Dem neuen Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 angefiigt:

»2Das Priifungsamt nimmt die von der Priifungsordnung iibertragenen Aufgaben in
eigener Verantwortung wahr.*

§ 5 wird wie folgt gedndert:

a. Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst

,»2Der Nachweis von Englischkenntnissen kann durch eine Hochschulzugangsberechti-
gung, soweit in dieser ausdriicklich ein C1-Niveau nach dem Europdischen Referenzrah-
men ausgewiesen ist, oder durch Sprachzertifikate (z.B. TOEFL, IELTS, C-Test) erfolgen.*

b. Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

,3In Einzelfdllen kann die/der Dekan:in hiervon eine Ausnahme zulassen.*

§ 7 wird wie folgt gedndert:

a. Absatz 1wird wie folgt gefasst:

,»,Das Bachelorstudium im Studiengang ,,International and Comparative Law“ umfasst ne-
ben der Bachelorarbeit das Studium folgender Module nach ndherer Bestimmung durch
die als Anhang beigefiigten Modulbeschreibungen, die Teil dieser Priifungsordnung sind:

ZR 01 German and European Private Law |
ZR 02 German and European Private Law Il

OR 01 German and European Constitutional Law |
OR 02 German and European Constitutional Law ||

StR European and International Criminal Law

AIR 01 Common Law Legal System

AIR 02 Common Law of Contract

AIR 03 Introduction to Common Law Constitutionalism

AIR 04 Public International Law

AIR 05 Common Law of Tort

AIR 06 Introduction to Legal Research

AIR 07 Structures of International and Comparative Law
AIR 08 Current Issues in International and Comparative Law

FS 01 Fachsprachkursmodul |
FS 02 Fachsprachkursmodul Il
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e AS Auslandssemester

e PM Praktikumsmodul

e BA Bachelorarbeitsmodul

. Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»'Die Fachsprachkurse (FS) werden gemeinsam mit dem Sprachenzentrum der Universitat
Miinster organisiert und im Rahmen der Fachspezifischen Fremdsprachenausbildung ver-
anstaltet. 2Die Unabdingbarkeit der Prasenz zur sprachlichen Weiterbildung begriindet
die Anwesenheitspflicht in den Lehrveranstaltungen des Sprachenzentrums.*

§ 8 wird gestrichen.

Aus § 9 wird § 8.

Aus § 10 wird § 9, der wie folgt gedndert wird:

a.

In Absatz 2 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

»tJedes Modul schliet mit mindestens einer Priifungsleistung ab. Schlief3t das Modul
mit mehreren Teilleistungen ab, sind gemaf der Modulbeschreibung alle Teilleistungen
zu erbringen.”

. Absatz 2 werden folgende neue Sdtze 2 und 3 eingefiigt:

»2Priifungsleistungen beziehen sich auf die individuelle Lehrveranstaltung innerhalb
des Moduls (Modulteilpriifungen). 3Wenn nur eine Priifungsleistung zu erbringen ist,
bezieht sich diese auf ein ganzes Modul (Modulabschlusspriifung).«

In Absatz 2 werden die bisherigen Satze 2 bis 4 zu den Sdtzen 4 bis 6.

. In Absatz 2 wird bisherige Satz 5 zu Satz 7 und wie folgt gefasst:

»°Diese wird von der/dem Veranstalter:in zu Beginn der Veranstaltung, innerhalb derer
die Studien- bzw. Priifungsleistungen zu erbringen ist, bekannt gemacht.“

Es wird folgender neuer Absatz 5 angefiigt:

»tAlle schriftlichen Arbeiten mit Ausnahme von Klausuren sind in schriftlicher und zu-
satzlich in elektronischer Form als Textdatei abzugeben. 2Es sind alle Stellen kenntlich
zu machen, die anderen Werken dem Wortlaut oder Sinn nach entnommen sind. 3Der
Arbeit ist eine schriftliche Versicherung beizufiigen, dass die Arbeit selbstandig ver-
fasst wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt
sowie Zitate kenntlich gemacht wurden.“
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Nach § 9 wird ein neuer § 10 eingefiigt:

»§ 10
Durchfiihrung und Bewertung von Teilpriifungen

(1) Ein Modul kann sich in Modulteilpriifungen (Teilpriifungen) gliedern. Modulteilpriifun-
gen sind einzelne Teilpriifungen, die sich auf eine Lehrveranstaltung beziehen und flie3en
jeweils zu in den Modulbeschreibung bestimmten Teilen in die Modulnote ein.

(2) *Termin und Ort fiir die Anfertigung der Vorlesungsabschlussklausuren werden spates-
tens sechs Wochen vorher in geeigneter Form bekannt gemacht. 2Wer priift, bestimmt {iber
die Aufgabe, die Bearbeitungszeit und die zugelassenen Hilfsmittel. 3Die Identitdt der Teil-
nehmenden an einer Klausur ist zu tiberpriifen.

(3) 'Die Aufgaben fiir die hduslichen Arbeiten werden in der Regel in der Woche nach den
Abschlussklausuren in geeigneter Form ausgegeben. 2lhre Bearbeitung erfolgt vollstandig
in der vorlesungsfreien Zeit. 3Dies gilt grundsatzlich auch fiir hdusliche Arbeiten, die im
Rahmen eines Seminars angefertigt werden. “Die Veranstaltungsleitung kann festlegen,
dass andere schriftliche Leistungen gem. § 9 Abs. 2 wahrend der Vorlesungszeit erbracht
werden kdnnen.

»(4) Bei Kursen der Fachspezifischen Fremdsprachenausbildung oder des Sprachzentrums
der Universitdat Miinster kann eine Teilpriifung nur nach regelmafiger Kursteilnahme abge-
legt werden. Die Kursteilnahme ist dann nicht mehr regelmafiig, wenn an mehr als

a) zwei Terminen bei wéchentlichen bzw.
b) einem Termin bei 14-tdglichen oder im Block stattfindenden Veranstaltungen

nicht teilgenommen wurde. Studierende, die mehr als zwei Mal nicht an dem Kurs teilge-
nommen haben, fiihren bei juristischen Kursen ein Gesprach mit der/dem Leiter:in des
FFA-Biiros, bei Kursen des Sprachenzentrums mit der/dem Leiter:in des Sprachenzent-
rums, ob die/der Studierende noch in der Lage ist, den Lehrinhalten zu folgen oder wie
dies ggf. noch erreicht werden kann. Entscheidet die/der Leiter:in, dass dies nicht méglich
ist, kann die/der Studierende nicht an der jeweiligen Priifung teilnehmen.

(5) Eine Teilpriifung ist bestanden, wenn sie mit mindestens ,,ausreichend (4 Punkte)“ be-
wertet wurde.“

§ 11 wird wie folgt gefasst:

»§ 11

Versuch einer Teilpriifung

(1) *Eine Teilpriifung hat versucht, wer sich zu ihr verbindlich angemeldet hat. 2Wer zu einer
Teilpriifung angemeldet war und die erforderliche Priifungsarbeit nicht rechtzeitig abgege-
ben oder eine erforderliche miindliche Priifungsleistung nicht erbracht hat, dessen Teil-
priifung wird fiir ,nicht ausreichend“ (5,0) erklart.
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(2) Unberiicksichtigt bleibt ein Versuch, wenn jemand wegen Krankheit oder aus anderen
zwingenden Griinden eine Teilpriifung, zu der er angemeldet war, nicht ablegen kann und
unverziiglich einen entsprechenden Antrag beim Priifungsamt stellt. 2Dem Antrag sind ge-
eignete Nachweise iiber den Grund der Verhinderung beizufiigen.

(3) Die Wiederholung von Priifungsleistungen, die schlechter als ,,ausreichend (4,0)“ be-
wertet wurden, ist gem. § 18 Absatz 2 zweimal méglich.

(4) Nach erfolgreicher Teilnahme an einer Teilpriifung ist ihre Wiederholung unzuldssig.“

§ 12 wird wie folgt gedndert:
a. Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,»2Fiir die Wahl des Themenstellenden sowie fiir die Themenstellung hat die/der Kandi-
dat:in ein Vorschlagsrecht.”

b. Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt auf Antrag der/des Studierenden
durch das Priifungsamt. 2Sie setzt voraus, dass die/der Studierende zuvor 120 Leis-
tungspunkte erreicht. 3Wird die Bachelorarbeit im Rahmen eines Seminars absolviert,
das von der Rechtswissenschaftlichen Fakultdt auch fiir die Schwerpunktbereichsprii-
fung im Rahmen des Staatsexamensstudiengangs angeboten wird, miissen die 120
Leistungspunkte erst im Zeitpunkt der Abgabe der Bachelorarbeit vorliegen. “Der Zeit-
punkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen.“

c. In Absatz 4 werden die Satze 3 und 4 wie folgt gefasst:

,3Die Bachelorarbeit ist dann studienbegleitend, wenn zusatzlich zu ihr noch mindes-
tens ein weiteres Modul absolviert werden muss. “Wird die Bachelorarbeit im Rahmen
eines Seminars absolviert, das von der Rechtswissenschaftlichen Fakultdt auch fir die
Schwerpunktbereichspriifung im Rahmen des Staatsexamensstudiengangs angeboten
wird, gilt die von der Seminarleitung festgelegte Fristregelung.“

d. In Absatz 4 wird nach Satz 4 ein neuer Satz 5 eingefiigt:

,°Die Bearbeitungszeit betrdgt jedoch mindestens 6 Wochen.*
e. Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

»iLiegen schwerwiegende Griinde vor, die eine Bearbeitung der Bachelorarbeit erheb-
lich erschweren oderunmdoglich machen, kann die Bearbeitungsfrist auf Antrag der Kan-
didatin oder des Kandidaten entsprechend verldngert werden. 2Schwerwiegende
Griinde in diesem Sinne konnen insbesondere eine akute Erkrankung der/des Kandi-
dat:in oder unabéanderliche technische Griinde sein. 3Ferner kommen als schwerwie-
gende Griinde die Notwendigkeit der Betreuung eigener Kinder bis zu einem Alter von
zwolf Jahren oder die Notwendigkeit der Pflege oder Versorgung der Ehegattin oder des
Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners
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oder einer/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwagerten in Be-
tracht, wenn diese/dieser pflege- oderversorgungsbediirftig ist. “Uber die Verldngerung
gemadf Satz 1 entscheidet das Priifungsamt. 5Die/der Kandidat:in hat das Vorliegen ei-
nes schwerwiegenden Grundes nachzuweisen. 6Statt eine Verlangerung der Bearbei-
tungsfrist zu gewadhren, kann das Priifungsamt in diesen Fdllen ein neues Thema fiir die
Bachelorarbeit vergeben, wenn die/der Kandidat:in die Bachelorarbeit insgesamt lan-
ger als sechs Monate nicht bearbeiten konnte. 7In diesem Fall gilt die Vergabe eines
neuen Themas nicht als Wiederholungi.S.v. § 18 Absatz 4.

14. § 13 wird wie folgt gedndert:
a. In Absatz 1 werden die Sétze 1 und 2 wie folgt gefasst:

,»1Die Bachelorarbeit ist fristgemaf beim Priifungsamt in zweifacher Ausfertigung (ma-
schinenschriftlich und paginiert) sowie zusatzlich zum Zweck der optionalen Plagiats-
kontrolle in geeigneter digitaler Form zweifach einzureichen. 2Eine fristgemafie und ord-
nungsgemafie Einreichung liegt nur dann vor, wenn sowohl die schriftlichen Ausferti-
gungen als auch die digitale Form vor Ablauf der Bearbeitungsfrist beim Priifungsamt
eingehen.”

b. In Absatz 1 wird nach Satz 2 ein neuer Satz 3 eingefiigt:

,3Wird die Bachelorarbeit im Rahmen eines Seminars absolviert, das von der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultadt auch fiir die Schwerpunktbereichspriifung im Rahmen des
Staatsexamensstudiengangs angeboten wird, ist die Bachelorarbeit bei der Seminarlei-
tung abzugeben.“

c. In Absatz 1 wird der bisherigen Satz 3 zu Satz 4.

d. In Absatz 1 wird der bisherige Satz 4 zu Satz 5 und wie folgt gefasst:

,»°Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemaf; oder nicht ordnungsgemaf vorgelegt, gilt sie
gemaf} § 23 Absatz 1 als mit ,nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.

e. In Absatz 2 werden die Satze 1 bis 6 wie folgt gefasst:

,»,!Die Bachelorarbeit ist von zwei Priifer:innen zu begutachten und zu bewerten.
2Eine/einer der Priifer:innen soll diejenige/derjenige sein, die/der das Thema gestellt
hat.3Die/der zweite Priifer:in wird vom Priifungsamt bestimmt, die/der Erstpriifende hat
ein Vorschlagsrecht. “Die einzelne Bewertung ist gemadfl § 19 Absatz 1 vorzunehmen
und schriftlich zu begriinden. 5Die Note fiir die Arbeit wird aus dem arithmetischen Mit-
tel der Einzelbewertungen gemafd § 19 Absatz 5 Satze 4 und 5 gebildet, sofern die Dif-
ferenz nicht mehr als 2,0 betragt. ¢Betragt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet eine
Bewertung ,,nicht ausreichend”, die andere aber ,,ausreichend” oder besser, wird vom
Priifungsamt eine/ein dritte/r Priifer:in zur Bewertung der Bachelorarbeit bestimmt.
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§ 14 wird wie folgt gedndert:

a.

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»1Teilprifungen werden von einer/einem Priifer:in abgenommen. Priifer:in ist, wer die
Lehrveranstaltung, in der eine Teilpriifung abgelegt wird, verantwortlich leitet. 2Soweit
vorlesungsiibergreifende Klausuren vorgesehen sind, bestimmt das Priifungsamt, wer
von den die Vorlesung Leitenden priift. Hausliche Arbeiten priift, wer die jeweilige Auf-
gabe gestellt hat.”

. Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»tPriifer:in kann jede gem. § 65 HG NRW priifungsberechtigte Person sein, Beisitzer:in
jede Person, die eine einschldgige Bachelorpriifung oder eine gleich- oder hGherwertige
Priifung abgelegt hat. 2Die Priifer:innen und Beisitzer:innen sind in ihrer Priiffungstatig-
keit unabhangig.”

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»iDas Priifungsamt kann Zweitpriifer:innen, Beisitzende sowie weitere Priifende nach
§ 65 HG NRW bestellen. 2Sofern wissenschaftliche Mitarbeiter:innen beteiligt sind, sind
sie in ihrer Tatigkeit unabhdngig von Weisungen.*

In Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

,Der/die Priifer:in kann durch ihr/ihm zugeordnete akademische Mitarbeiter:innen,
welche die einschldgige Bachelorpriifung oder eine gleich- oder hoherwertige Priifung
abgelegt haben, durch Vorkorrektur der schriftlichen Prifungsleitungen unterstiitzt
werden.*

In Absatz 5 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

»'Mundliche Teilpriifungen werden vor einer/einem Priifer:in in Gegenwart einer Beisit-
zerin oder eines Beisitzers abgelegt.”

In Absatz 7 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

»1Schriftliche und miindliche Priifungsleistungen, die im Rahmen eines dritten Ver-
suchs gemaf} § 18 Absatz 2 Satz 1 abgelegt werden, sind von zwei Priifer:innen zu be-
werten.*

. In Absatz 7 wird Satz 3 wie folgt gefasst:

,»,38 19 Absatz 5 Satze 4 und 5 finden entsprechende Anwendung.“

. In Absatz 8 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

»iStudierende des gleichen Studiengangs kdnnen an miindlichen Priifungen als Zuho-
rerinnen oder Zuhorer teilnehmen, sofern nicht eine/ein Kandidat:in widerspricht.
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Nach § 14 wird ein neuer § 15 eingefiigt:

»815
Remonstration

1Gegen das Ergebnis einer Teilpriifung kann der Priifling bei der/dem Priifer:in schriftlich
remonstrieren. Diese:r kann fiir die Annahme der Remonstration eine Frist festsetzen und
sie von der Teilnahme an einer angebotenen Besprechung abhdngig machen. 2Die Re-
monstration und die daraufhin ergangene Entscheidung werden zu den Priifungsakten
gegeben.

Aus dem bisherigen § 15 wird § 16, der wie folgt gedndert wird:

a.

Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

»1Studierenden, die aufgrund einer Einstufungspriifung berechtigt sind, das Studium in
einem hoheren Fachsemester aufzunehmen, werden auf Antrag die in der Einstufungs-
priifung nachgewiesenen Kenntnisse und Fahigkeiten auf die Studien- und Priifungs-
leistungen anerkannt. 2Die Feststellungin der Einstufungsbescheinigungist fiirdas Pri-
fungsamt bindend.“

. In Absatz 7 wird

aa. Satz 3 gestrichen,
bb. der bisherige Satz 4 zu Satz 3.

Absatz 9 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
»tZustdandig fiir Anerkennungs- und Einstufungsentscheidungen ist das Priiffungsamt.*

Absatz 10 wird gestrichen.

Aus dem bisherigen § 16 wird § 17, der wie folgt gedndert wird:

a. In Absatz 1 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

b.

»Macht eine/ein Studierende:r glaubhaft, dass sie/er wegen einer Behinderung oder
einer chronischen Erkrankung nicht in der Lage ist, die Studien- oder Priifungsleistun-
gen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Weise oder innerhalb der in dieser Ord-
nung genannten Priifungsfristen abzulegen, muss das Priifungsamt auf Antrag der/des
Studierenden unter Beriicksichtigung des Grundsatzes der Chancengleichheit bedarfs-
gerechte Abweichungen hinsichtlich deren Form und Dauer sowie der Benutzung von
Hilfsmitteln oder Hilfspersonen gestatten.*

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»Der Antrag auf Nachteilsausgleich muss innerhalb der An- und Abmeldefrist zu den
Priifungsleistungen gestellt werden. 2Der Nachteilsausgleich gemaf Absatz 1 wird ein-
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zelfallbezogen gewdhrt; zur Glaubhaftmachung einer Behinderung oder chronischen Er-
krankung sind geeignete Nachweise vorzulegen.3Soweit nicht mit einer Anderung des
Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, ist die erneute Vorlage von Nach-
weisen fiir die Beantragung weiterer Nachteilsausgleiche nicht erforderlich.”

Absatz 4 wird gestrichen

Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 4.

Aus dem bisherigen § 17 wird § 18, der wie folgt gedndert wird:

a.

In Absatz 1 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

»Die Bachelorpriifung hat bestanden, wer nach Mafgabe von § 7, § 8 und § 9 sowie
der Modulbeschreibungen alle Module sowie die Bachelorarbeit mindestens mit der
Note ,,ausreichend (4,0)“ (§ 19 Absatz 1) bestanden hat.“

. In Absatz 2 wird Satz 4 wie folgt gefasst:

»“Ein Modul, dem mehrere Priifungsleistungen zugeordnet sind, ist dann endgiiltig
nichtbestanden, wenn sich nach Ausschopfung aller fiirdie Priifungsleistungen zur Ver-
fuigung stehenden Versuche nicht eine Modulnote i.S.v. § 19 Absatz 5 von mindestens
»ausreichend (4,0) ergibt.

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

» Ein Wechsel der Wahlveranstaltungen innerhalb der Pflichtmodule mit Wahiméglich-
keit ist im Rahmen der in den Modulbeschreibungen aufgefiihrten Wahlkriterien belie-
big oft zuldssig. 2Als gewahlt gilt die Veranstaltung, in dem die Priifungsleistung als
erstes als bestanden vermerkt wurde.*

Aus dem bisherigen § 18 wird § 19, der wie folgt gedndert wird:

In Absatz 1 wird Satz 5 gestrichen.

. In Absatz 2 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

»tPrifungsleistungen werden entsprechend § 17 Absatz 1 JAG NRW bewertet.“

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»Die Ergebnisse der Teilpriifungen werden den Teilnehmenden spatestens mit Beginn
der Vorlesungszeit des auf die jeweilige Teilpriifung folgenden Semesters in geeigneter
Form bekanntgegeben.*

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

,»Die Bewertung von Priifungsleistungen und der Bachelorarbeit wird den Studierenden
auf elektronischem Wege oder durch einen schriftlichen Bescheid bekannt gegeben.
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2Die Bekanntgabe auf elektronischem Wege erfolgt in dem von der Universitat Miinster
bereitgestellten elektronische Priifungsverwaltungssystem.*

e. In Absatz 6 werden die Sdtze 2 und 3 gestrichen. Die bisherigen Sdtze 4 und 5 werden
zu den Sdtzen 2 und 3.

f. Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

,Uber die Umrechnung von wihrend des Auslandssemesters erworbenen Noten in das
Notensystem dieser Priiffungsordnung entscheidet das Studieninformationszentrum
Jura (S12).«

g. Absatz 8 wird gestrichen.
Aus dem bisherigen § 19 wird § 20.

Aus dem bisherigen § 20 wird § 21, der wie folgt gedndert wird:
a. In Absatz 1 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

»tMit dem Zeugnis tiber den Abschluss des Bachelorstudiums wird der Absolventin oder
dem Absolventen ein Diploma Supplement mit Transcript of Records ausgehdndigt.“

Aus dem bisherigen § 21 wird § 22, der wie folgt gefasst wird:

»-'Der/dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Priifungsleistung Einsicht
in ihre/seine Arbeiten, die Gutachten der Priifer:innen und in die entsprechenden Proto-
kolle gewahrt. 2Das Anfertigen einer Kopie oder einer sonstigen originalgetreuen Repro-
duktion im Rahmen der Akteneinsicht ist grundsatzlich zuldssig. 3Das Priifungsamt be-
stimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. “Gleiches gilt fiir die Bachelorarbeit. 5§ 29 VwVfG
NRW bleibt unberiihrt.“

Aus dem bisherigen § 22 wird § 23, der wie folgt gedndert wird:
a. Der Titel wird wie folgt gedndert:

»8§ 23 Versaumnis, Ruicktritt”
b. In Absatz 1 wird Satz 3 wird wie folgt gefasst:

» Als triftiger Grund kommen insbesondere krankheitsbedingte Priifungsunfahigkeit,
die Inanspruchnahme von Zeiten nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes
oder die Pflege oder Versorgung der Ehegattin oder des Ehegatten, der eingetragenen
Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners oder einer/eines in gerader
Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwagerten, wenn diese/dieser pflege- oder
versorgungsbediirftig ist, in Betracht.“
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Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

,»Die Griinde miissen dem Priifungsamt unverziiglich schriftlich angezeigt und glaub-
haft gemacht werden. 2Bei Krankheit der/des Studierenden ist dem Priifungsamt ein
arztliches Attest vorzulegen. 3Erkennt das Priifungsamt die Griinde nicht an, wird
der/dem Studierenden dies schriftlich mitgeteilt. 4Erhdlt die/der Studierende innerhalb
von vier Wochen nach Anzeige und Glaubhaftmachung keine Mitteilung, gilt der ange-
gebene Grund fiir das Versaumnis bzw. fiir den Riicktritt als anerkannt.*

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

,»Die/der Dekan:in kann fiir den Fall, dass eine krankheitsbedingte Priifungsunfahig-
keit geltend gemacht wird, jedoch zureichende tatsachliche Anhaltspunkte vorliegen,
die eine Priifungsfahigkeit als unwahrscheinlich oder einen anderen Nachweis als sach-
gerecht erscheinen lassen, unter den Voraussetzungen des § 63 Abs. 7 HG NRW die
Beibringung einer drztlichen Bescheinigung von einer Vertrauensarztin oder einem Ver-
trauensarzt verlangen. 2Zureichende tatsachliche Anhaltspunkte im Sinne des Satzes 1
liegen dabei insbesondere vor, wenn die/der Studierende mehr als vier Versdumnisse
oder mehr als zwei Riicktritte gemaf Absatz 1 zu derselben Priifungsleistung mit krank-
heitsbedingter Priifungsunfahigkeit begriindet hat. 3Die Entscheidung ist der/dem Stu-
dierenden unverziiglich unter Angabe der Griinde sowie von mindestens drei Vertrau-
ensdrztinnen/Vertrauensdrzten der Universitdt Minster, unter denen sie/er wahlen
kann, mitzuteilen.*

Die Absdtze 5 und 6 werden gestrichen.

Nach § 23 wird ein neuer § 24 eingefiigt:

»8 24
Ordnungsverstof

(1) *Ordnungswidrig handelt, wer einen Tauschungsversuch unternimmt, wahrend einer
Priifungsleistung nicht zugelassene Hilfsmittel mit sich fiihrt oder benutzt, sich an einem
solchen Verhalten beteiligt oder die Priifung erheblich stort. 2Deswegen kann ein Verweis

erteilt und

a) die Wiederholung der Priifungsleistung aufgegeben werden,

b) die Priifungsleistung, auf die sich das ordnungswidrige Verhalten bezieht, fiir ,,nicht
ausreichend“ (5,0) erkldrt werden, oder

c) die gesamte Priifung fiir nicht oder fiir endgiiltig nicht bestanden erklart werden, so-

fern das Verhalten besonders schwer wiegt oder wiederholt eine Tduschung begangen
oder daran teilgenommen wurde.

(2) In schwerwiegenden Fallen kann die/der Dekan:in die/den Studierende:n von der Ba-
chelorpriifung insgesamt ausschliefRen. 2Die Bachelorpriifung ist in diesem Fall endgiiltig
nicht bestanden.
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(3) 'Die Entscheidungen nach den Absédtzen 1 und 2 trifft die/der Dekan:in. 2Sie sind den
Betroffenen schriftlich mitzuteilen. 3Die Griinde fiir die Entscheidung sind aktenkundig zu
machen.

(4) *Werden nachtrédglich Vorgange im Sinne von Absatz 1 Satz 1 bekannt, so kénnen die
in Absatz 1 Satz 2 lit. a) — ¢) genannten Folgen nachtraglich ausgesprochen werden, jedoch
langstens fiinf)ahre nach der Priifungsentscheidung. 2Ein bereits iiber die Priifung erteiltes
Zeugnis ist zuriickzugeben und zu berichtigen, soweit es dadurch unrichtig geworden ist.

(5) Vor einer Entscheidung ist dem/der Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben.“

Aus dem bisherigen § 23 wird § 25.

Aus dem bisherigen § 24 wird § 26, der wie folgt gedndert wird:
a. Satz 2 wird wie folgt gefasst:

»28 24 gilt entsprechend.”

Aus dem bisherigen § 25 wird § 27.

Anhang | wird wie folgt gefasst:

,Umrechnungstabelle gem. § 19 Absatz 2

Note gemaf3 Note gemaf3
Juristenausbildungsgesetz NRW Bachelorpriifungsordnung

18 Punkte (sehr gut) 1,0 (sehr gut)

17 Punkte (sehr gut) 1,0 (sehr gut)

16 Punkte (sehr gut) 1,0 (sehr gut)

15 Punkte (gut) 1,0 (sehr gut)

14 Punkte (gut) 1,0 (sehr gut)

13 Punkte (gut) 1,3 (sehr gut)

12 Punkte (vollbefriedigend) 1,3 (sehr gut)
11 Punkte (vollbefriedigend) 1,7 (gut)
10 Punkte (vollbefriedigend) 1,7 (gut)
9 Punkte (befriedigend) 2,0 (gut)
8 Punkte (befriedigend) 2,3 (gut)
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7 Punkte (befriedigend) 2,7 (befriedigend)

6 Punkte (ausreichend) 3,0 (befriedigend)

5 Punkte (ausreichend) 3,7 (ausreichend)

4 Punkte (ausreichend) 4,0 (ausreichend)

3 Punkte (mangelhaft) 5,0 (nicht bestanden)
2 Punkte (mangelhaft) 5,0 (nicht bestanden)
1 Punkt (mangelhaft) 5,0 (nicht bestanden)

0 Punkte (ungentigend) 5,0 (nicht bestanden)

30. Anhang Il wird wie folgt gedndert: ,,
1. Zivilrecht
Modul Titel LP
Pflichtmodul ZR 01 German and European Private Law | 14
Pflichtmodul ZR 02 German and European Private Law Il 10

German and European Private Law |

Studiengang International and Comparative Law
Modul German and European Private Law |
Modulnummer ZR 01

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden | 1

Leistungspunkte (LP) 14

Workload (h) insgesamt 420

Dauer des Moduls 1 Semester

Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum
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Das Modul German and European Private Law | ist ein Grundlagenmodul und vermittelt Grundkenntnisse
zum allgemeinen Teil des Biirgerlichen Gesetzbuches, sowie Grundlagen der romischen Grundlagen der
Privatrechtsgeschichte.

Lehrinhalte

Das Modul behandelt das erste Buch des Biirgerlichen Gesetzbuches, welches gemaf der Klammertech-
nik des Biirgerlichen Gesetzbuches Vorschriften umfasst, die fiir einen Grof3teil des Zivilrechts anwend-
bar sind. Das Modul fiihrt in die Grundlagen, den Aufbau und die Grundbegriffe des deutschen Zivilrechts
ein. Es werden die wichtigsten Normen und Begriffe des allgemeinen Teils des BGB erarbeitet, insbeson-
dere die Geschaftsfahigkeit und ihre Beschrankungen, der Vertragsschluss und die Unwirksamkeit von
Vertrdgen sowie Vertretung und Verjahrung. Die in den Vorlesungen erworbenen theoretischen Kennt-
nisse werden in einer begleitenden Arbeitsgemeinschaft durch die Ubung an konkreten Sachverhalten
vertieft und die Methodik der Fallbearbeitung eingeiibt. Daneben werden in einer zweiten Vorlesung
rechtshistorische Grundlagen vermittelt. Der Inhalt beschrankt sich dabei nicht darauf, wie das Recht
einst gewesen ist, sondern umfasst daneben die Funktion der Akzeptanz von Normen und deren Durch-
setzung, sowie historisch begriindete Argumente fiir ihre Entwicklung. Es werden Zusammenhédnge zum
geltenden Recht vermittelt.

Lernergebnisse

Die Studierenden beherrschen die grundlegenden Strukturen des Zivilrechts und kennen wichtige privat-
rechtliche Prinzipien wie das Abstraktionsprinzip und die Privatautonomie. Sie begreifen die Inhalte des
Allgemeinen Teils des Biirgerlichen Gesetzbuches und konnen die notigen Falllosungstechniken anwenden
und das Gesetz nach den anerkannten Auslegungsmethoden auslegen. Die Studierenden beherrschen das
grundlegende methodische Riistzeug, um Sachverhalte richtig einzuordnen, die richtige Anspruchsgrund-
lage zu finden und die Falle mit grundlegenden zivilrechtlichen Problemen im Gutachtenstil zu l6sen. Sie
kdnnen mit juristischen Datenbanken arbeiten sowie themenbezogene Literatur auswerten und sie zur Un-
terstiitzung in die Fallldsung integrieren. Die Studierenden werden befdhigt, mit Hilfe der Literatur komplexe
Probleme des Allgemeinen Teils in der Fallbearbeitung zu erkennen und diese durch die juristische Metho-
dik und wissenschaftliches Arbeiten zu l6sen. Damit sind die Studierenden in der Lage, ihre juristischen
Kenntnisse in Praxisfdllen anzuwenden. Die Studierenden erwerben ein breites Fundament an Kenntnissen
zum Rémischen Recht, auf das sie zuriickgreifen kénnen, um sich mit dem geltenden Recht kritisch ausei-
nanderzusetzen und die Entstehung aktueller Rechtsfiguren nachzuvollziehen.

Sie kdnnen die Wichtigkeit der Subsumtionstechnik in der deutschen Rechtsmethodik verstehen und
diesbeziiglich wichtige Entwicklungen erldutern. Durch die Einordnung des Rechts in den historischen
Kontext kdnnen die Studierende neue Ansdtze zur Losung von Rechtsproblemen erkennen und mitihnen
argumentieren. Die Studierenden erkennen die enge Verflechtung von Recht, Geschichte und Gesell-
schaft und kénnen im weiteren Verlauf ihres Studiums immer mehr Verkniipfungen herstellen.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls

LV- LV- Status - Wo.rkload (h)
Nr. Kategzorie | Form Lehrveranstaltung (P/WP) Prasenzzeit | Selbst-

& (h)/SWS studium (h)

1 Vorlesung g;u;dhmen und Allgemeiner Teil des p 75h/5SWS | 225 h

- Arbeitsgemeinschaft zu Grundlinien
2 Ubung AG und Allgemeiner Teil des BGB P 30h/25WS | 30h
3 Vorlesung qulsche Grundlagen europdischer p 30h/25Ws | 30h

Privatrechte

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Die Studierenden haben keine Wahlmoglichkeit innerhalb des Moduls.
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4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
ggf. organisato-
Nr MAP/ Art Dauer/ rische Gewichtung
T | MTP Umfang Anbindung Modulnote
an LV Nr.
1 MAP | Hausarbeit 15._30 1 100 %
Seiten
Ggwmhtung der Modulnote fiir 7,78 %
die Gesamtnote
Studienleistung(en)
ggf. organi-
Dauer/ satorische
S Umfang Anbindung
an LV Nr.
1 Klausur 120 Minuten 1
2 Klausur 120 Minuten 3
5 Zuordnung des Workloads
LV Nr. 1 3 LP
Teilnahme
LV Nr. 2 1LP
Prasenz- bzw. Kontaktzei
(Prédsenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 3 LLP
Studienleistungen (und SLNr. 1 2LP
Selbststudium) SLNr. 2 2 LP
Priifungsleistungen (und
Selbststudium) PLAr. 1 > LP
Summe LP 14 LP

Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Pra-

senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.

— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-

tungen u. 4.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird

dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.

— DieLeistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-

geschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nach-

gewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

besteht nicht.

Regelmadfiige Teilnahme wird empfohlen; eine Anwesenheitspflicht

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Jedes Semester
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Modulverantwortliche*r/FB

FB 03 — Rechtswissenschaftliche

Prof. Dr. Peter Oestmann .
Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengdngen

Bachelorstudiengang ,,Politik und Recht®, ,Wirtschaft und Recht®,
Rechtswissenschaften (StE)

Modulsprache(n)

Deutsch; ggf. Englisch

Modultitel englisch

German and European Private Law |

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Introduction and General Provisions of the Civil Code

LV Nr. 2: Tutorial on the Introduction and General Provisions of the Civil
Code

LV Nr. 3: Roman basics of European Private Rights

9 Sonstiges
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German and European Private Law

Studiengang International and Comparative Law
Modul German and European Private Law Il
Modulnummer ZR 02

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden | 3
Leistungspunkte (LP) 10
Workload (h) insgesamt 300

Dauer des Moduls 1 Semester
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul German and European Private Law Il ist ein Fortgeschrittenenmodul, welches auf das Modul
German and European Private Law | aufbaut und grundlegende Kompetenzen des Schuldrechts vermittelt.
Zudem fiihrt es in die Grundlagen der zivilrechtlichen Rechtsvergleichung ein.

Lehrinhalte

Die Vorlesungen Allgemeines Schuldrecht und Kaufrecht sowie besonderes Vertragsrecht/Verbraucher-
schutzrecht behandeln das zweite Buch des Biirgerlichen Gesetzbuches und fiihren in die Grundlagen
des deutschen Schuldrechts ein. Diese umfassen den Inhalt von Schuldverhdltnissen, Erfiillung und Er-
fullungssurrogate, Leistungsstérungsrecht und Dritte im Schuldverhdltnis. Nachdem die allgemeinen Re-
geln bekannt sind, werden die besonderen Vorschriften einiger Vertragsarten, wie die des Kauf- und des
Werkvertrags besprochen. Die in den Vorlesungen erworbenen theoretischen Kenntnisse werden in einer
begleitenden Arbeitsgemeinschaft durch die Ubung an konkreten Sachverhalten vertieft und am konkre-
ten Sachverhalt im Gutachtenstil angewandt. Ein Schwerpunkt wird in den ausgewdhlten Anwendungs-
bereichen dabei auf den lebensnahen Verbraucherschutz gelegt, dessen Vorschriften auch durch die
Wahrnehmung der Kompetenzen der Europdischen Union beeinflusst werden, sodass ein Bezug zum Bin-
nenmarkt durch die Harmonisierung des Zivilrechts erkennbar wird.

In der Vorlesung Einfiihrung in die zivilrechtliche Rechtsvergleichung werden den Studierenden Werk-
zeuge und Methoden an die Hand gegeben, das deutsche Zivilrecht mit anderen Rechtsordnungen (in
Europa und weltweit) zu vergleichen und so neue (juristische) Sichtweisen und Erkenntnisse zu gewin-
nen. Es werden sowohl einzelne Rechtsinstitute und Normen als auch genereller Rechtskreise verglichen.

Lernergebnisse

Die Studierenden beherrschen die grundlegenden Strukturen und Inhalte des deutschen Schuld- und Ver-
braucherschutzrechts und kénnen darauf die notigen Fallldsungstechniken anwenden. Sie kennen An-
spriiche aus vertraglichen Schuldverhdltnissen und kdnnen unterschiedliche Vertragstypen erkennen.
Sie sind in der Lage, anhand des Gesetzes Gutachten zu konkreten Sachverhalten aus dem Bereich des
deutschen Schuldrechts schriftlich zu erstellen und ihre Ergebnisse miindlich zu prasentieren.

Die Studierenden erwerben ein Verstandnis fiir die unterschiedlichen Anspriiche im Leistungsstérungs-
recht und gewinnen die Kompetenz, bei Rechtsfragen zu erldutern, wie giinstig die jeweiligen rechtlichen
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Méglichkeiten in einem konkret angegebenen Lebenssachverhalt waren. Sie erwerben damit eine grund-
legende rechtsberatene Kompetenz fiir ihren zukiinftigen Beruf. Dariiber hinaus erwerben die Studie-
rende ein vertieftes Verstandnis flir die Harmonisierung des Rechts durch die Europdische Union im Ver-
braucherschutzrecht.

Die Studierenden kennen zudem die Grundlagen und Methoden der zivilrechtlichen Rechtsvergleichung.
Sie sind in der Lage die zentralen Begriffe und Konzepte des Zivilrechts in verschiedenen Rechtsordnun-
gen und -kreisen zu vergleichen. Dadurch decken sie juristische Problemfelder auf und kénnen die L6-
sungen flir bestimmte Probleme vergleichen. AuBerdem entwickeln sie ein tieferes Verstdndnis fir die
deutsche Rechtsordnung.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
LV- LV- Status

Nr. Lehrveranstaltun Pra it | Selbst-
Kategorie | Form s (P/WP) rasenzzel € S
(h)/SWS studium (h)

Allgemeines Schuldrecht und Kauf-
1 Vorlesung recht sowie Besonderes Vertrags- P 90 h/6 SWS | 90 h
recht/Verbraucherschutz-recht

Arbeitsgemeinschaft zum Allgemei-
2 Ubung AG nen Schuldrecht, Kaufrecht und Be- | P 30h/2SWS | 30h
sonderem Verbraucherschutzrecht

Einfuhrung in die zivilrechtliche
3 Vorlesung Rechtsvergleichung P 30h/2SWS | 30h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Die Studierenden haben keine Wahlmdoglichkeiten innerhalb des Moduls.

4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
ggf. organi-
Nt MAP/ - Dauer/ satorische Gewichtung
" | MTP Umfang Anbindung | Modulnote
an LV Nr.
1 MTP Klausur 120 Minuten | 1 80 %
2 MTP Klausur 120 Minuten | 3 20 %
Gewichtung der Modulnote fiir
. 5,56 %
die Gesamtnote
Studienleistung(en)
ggf. organisa-
Dauer/ torische
Nr. | Art .
Umfang Anbindung

an LV Nr.

keine
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5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme LV Nr. 1 3LP
. . LV Nr. 2 2LP

(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 3 LLP

Studienleistungen (und

Selbststudium)

Priifungsleistungen (und PLNr. 1 3LP

Selbststudium) PL Nr. 2 1LP

Summe LP 10 LP

Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Pra-

senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.
— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-
tungen u. 4.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird

dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.
— Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-
geschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nach-

gewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

Regelmafiige Teilnahme wird empfohlen; eine Anwesenheitspflicht
besteht nicht.

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Jedes Semester

Modulverantwortliche*r/FB

FB 03 — Rechtswissenschaftliche

Prof. Dr. Peter Oestmann .
Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengdngen

Bachelorstudiengang ,,Politik und Recht®, ,Wirtschaft und Recht®,
Rechtswissenschaften (StE)

Modulsprachen

Deutsch; ggf. Englisch

Modultitel englisch

German and European Private Law Il

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Law of Obligations: General Provisions and Provisions for the
Contract of Sale as well as Special Provisions on Contracts and Con-
sumer Protection Law

LV Nr. 2: Tutorial on Law of Obligations: General Provisions and Provi-
sions forthe Contract of Sale as well as Special Provisions on Contracts
and Consumer Protection Law

LV Nr. 3: Introduction to comparative private law

9 Sonstiges
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2. Offentliches Recht

Modul Titel LP
Pflichtmodul OR 01 German and European Constitutional Law | 10
Pflichtmodul OR 02 German and European Constitutional Law I 14

German and European Constitutional Law |

Studiengang International and Comparative Law
Modul German and European Constitutional Law |
Modulnummer OR 01

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden | 2
Leistungspunkte (LP) 10
Workload (h) insgesamt 300

Dauer des Moduls 1 Semester
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul German and European Constitutional Law | ist ein Grundlagenmodul und ist dem Modul Ger-
man and European Constitutional Law Il vorgeschaltet. Es vermittelt grundlegendes Wissen und Kompe-
tenzen im Offentlichen Recht, einer der drei Kerndisziplinen der Rechtswissenschaft, welche vermehrt
europarechtliche Beziige umfasst, und fiihrt zuséatzlich in die europdische Verfassungsgeschichte ein.

Lehrinhalte

Das Modul fiihrt in die Grundlagen des deutschen und europdischen Verfassungsrechts ein. Es wird deut-
sches Verfassungsrecht und institutionelles Unionsrecht zugleich gelehrt. Dadurch werden nationale und
europdische Fragestellungen verkniipft. Die Studierenden setzen sich mit Prinzipien, Organisation und
Verfahren des Grundgesetzes und der EU-Vertrdge auseinander. Dabei werden insbesondere die Verfas-
sungsinterpretation und die aus Art. 20 des Grundgesetzes abgeleiteten Staatsprinzipien behandelt. Da-
neben wird auf die Funktionen und die Arbeitsweise des deutschen Bundestages und das deutsche Wahl-
system eingegangen. Zudem werden die Befugnisse der Bundesregierungen und die Aufgaben und Kom-
petenzen der unterschiedlichen Unionsorgane behandelt. Bereits mit dieser Einflihrung wird durch den
besonderen europarechtlichen Bezug ein Zusammenhang zu dem Nachbarstaat Frankreich deutlich. Die
in den Vorlesungen erworbenen theoretischen Kenntnisse werden in einer begleitenden Arbeitsgemein-
schaft durch die Ubung an konkreten Sachverhalten vertieft und die Methodik der Rechtswissenschaft,
insbesondere der Gutachtenstil wird eingeiibt.

Lernergebnisse
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Die Studierenden entwickeln ein Bewusstsein fiir die unterschiedlichen normativen Ebenen des deut-
schen und europdischen Rechts und ihr Zusammenwirken im Mehrebenensystem. Sie erwerben Kennt-
nisse des deutschen Staatsorganisationsrechts sowie des primdren und sekunddren Europarechts. Sie
konnen die Tragweite der beiden Systeme begreifen, vergleichen und gemeinsame Strukturen und Unter-
schiede erkennen. Die Studierenden sind in der Lage, ihr Wissen auf konkrete Sachverhalte anzuwenden,
indem sie die richtige Verfahrensart erkennen und nach juristischer Methodik ein Gutachten erstellen.
Damit sind sie befdhigt, Lerninhalte praktisch anzuwenden und erlernte Grundsdtze und Verfahren fiir
einen konkreten Sachverhalt innerhalb der formellen und materiellen Rechtméafigkeit inhaltlich sicher
und an einer vertretbaren Stelle im Gutachten einzuordnen.

Sie konnen die Bedeutung des erlangten Wissens im Verfassungsrecht fiir den konkreten Fall erkennen
und diese als Grundlage fiir die juristische Argumentation bei Abgrenzungs- und Einordnungsschwierig-
keiten nutzen. In diesem Bereich haben sie Problemlosungskompetenz und grundlegende Kompetenzen
fuir einen wissenschaftlichen Diskurs erworben. Die erste Basis fiir die Rechtsvergleichung ist gelegt. Die
Studierenden erwerben ein breites Fundament an Kenntnissen zur Verfassungsgeschichte in Europa, auf
das sie zuriickgreifen kénnen, um sich mit Verfassungen kritisch auseinanderzusetzen und verfassungs-
rechtlich verankerte Tendenzen verschiedener Lander nachzuvollziehen. Durch die Einordnung des
Rechts in den historischen Kontext konnen die Studierende neue Ansédtze zur Losung von Rechtsproble-
men erkennen und mit ihnen argumentieren. Zudem beherrschen sie Methoden und Denkweisen der His-
torik. Die Studierenden erkennen die enge Verflechtung von Recht und Geschichte und kénnen im weite-
ren Verlauf ihres Studiums immer mehr Verkniipfungen herstellen.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls
Workload (h)
LV- LV- Status -
Nr. . Lehrveranstaltung Prasenzzeit | Selbst-
Kategorie | Form (P/WP) .
(h)/SWS studium (h)
Vorlesung Deutsches und Europdisches Verfas- | P 60h/4SWS | 120 h
1 sungsrecht | (Prinzipien, Organisa-
tion und Verfahren)
Ubung AG Arbeitsgemeinschaft zum deutschen | P 30h/2SWS | 30h
2 und Europdischen Verfassungs-
recht |
3 Vorlesung Europdische Verfassungsgeschichte | P 30h/2SWS | 30h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Die Studierenden haben keine Wahlmdoglichkeiten innerhalb dieses Moduls.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)
ggf. organi-

Nr MAP/ - Dauer/ satorische Gewichtung

" | MTP Umfang Anbindung | Modulnote

an LV Nr.

1 MTP Klausur 120 Minuten | 1 70 %

2 MTP Klausur 120 Minuten | 3 30 %

Gewichtung der Modulnote fiir

die Gesamtnote

5,56 %
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Studienleistung(en)

ggf. organi-
Dauer/ satorische
Nr. | Art .
Umfang Anbindung
an LV Nr.
keine

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme LV Nr. 1 2LP
. . LV Nr. 2 1LP

(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 3 LLP

Studienleistungen (und

Selbststudium)

Priifungsleistungen (und PLNr. 1 3LP

Selbststudium) PLNr. 2 3LP

Summe LP 10 LP

Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Pra-

senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.
— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-
tungen u. 4.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird

dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.

— DieLeistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-

geschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nach-

gewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

steht nicht.

Regelmafige Teilnahme wird empfohlen; eine Anwesenheitspflicht be-

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Jedes Semester

Modulverantwortliche*r/FB

Prof. Dr. Gernot Sydow

FB 03 — Rechtswissenschaftliche
Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengdngen

Bachelorstudiengang ,,Politik und Recht®, ,Wirtschaft und Recht”,
Rechtswissenschaften (StE)

Modulsprache(n)

Deutsch

Modultitel englisch

German and European Constitutional Law |

LV Nr. 1: Constitutional Law | (The Political System)
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Englische Ubersetzung der Mo-
dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 2: Tutorial on Constitutional Law | (The Political System)

LV Nr. 3: European Constitutional History

9 Sonstiges
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German and European Constitutional Law I

Studiengang International and Comparative Law
Modul German and European Constitutional Law Il
Modulnummer ORO2

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden | 4
Leistungspunkte (LP) 14
Workload (h) insgesamt 420

Dauer des Moduls 1 Semester
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul German and European Constitutional Law Il ist ein Fortgeschrittenenmodul, welches auf das
Modul German and European Constitutional Law | aufbaut. Zudem fiihrt es in die Grundlagen der Verfas-
sungsvergleichung ein.

Lehrinhalte

Gegenstand der Vorlesung Deutsches und europdisches Verfassungsrecht Il ist der Grundrechtskatalog
des Grundgesetzes (Art. 1-19), die allgemeinen Grundrechtslehren sowie relevante Klagearten. Dabei
geht es um die Funktionen, die Systematik und die Schutzbereiche der einzelnen Grundrechte. Zudem
werden auch die europdischen Grundfreiheiten in ihrem Anwendungsbereich und der unionsrechtliche
Grundrechteschutz, insbesondere die Grundrechtecharta der Europdischen Union thematisiert, wodurch
die europarechtlichen Verkniipfungen deutlich werden. Daneben wird auch die Europdische Menschen-
rechtskonvention behandelt. Die in den Vorlesungen erworbenen theoretischen Kenntnisse werden in ei-
ner begleitenden Arbeitsgemeinschaft durch die Ubung an konkreten Sachverhalten vertieft und der Gut-
achtenstil wird eingeiibt.

In der Vorlesung Verfassungsvergleichung werden den Studierenden Werkzeuge und Methoden an die
Hand gegeben, die deutsche Verfassung, die sie umfassend kennenlernen, mit anderen Verfassungen (in
Europa und weltweit) zu vergleichen und so neue (juristische) Sichtweisen und Erkenntnisse zu gewin-
nen. Es werden sowohl einzelne Rechtsinstitute und Normen als auch generelle Rechtskreise verglichen.

Lernergebnisse

Die Studierenden verstehen es, die grundlegenden Prinzipien und Begriffe der deutschen Grundrechte
und europdischen Grundfreiheiten darzustellen und zu erldutern. Sie kénnen den Umfang der Grund-
rechte und der Grundfreiheiten begreifen und ihren Anwendungsbereich bestimmen. Sie sind in der Lage,
die Bedeutung und Anwendung der Europdischen Menschenrechtskonvention und der Grund-
rechtecharta der EU zu begreifen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Die Studierenden kénnen
ihre theoretischen Kenntnisse auf verschiedene Sachverhalte anwenden und gutachterlich priifen, ob in
einem konkreten Anwendungsfall eine Grundrechtsverletzung vorliegt. Dabei sind sie in der Lage, die Be-
deutung von Rechtfertigungsgriinden mit den durch die Grundrechte verfolgten Schutzzwecke im recht-
lich zulassigen Rahmen gegeneinander abzuwagen.

Die Studierenden kdnnen mit neuen Problemen umgehen und diese durch Auswertung von juristischer
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Literatur und Urteilen strukturiert [dsen. Damit haben sie ihre Fahigkeit, rechtswissenschaftlich zu arbei-
ten, sowie ihr Zeitmanagement und ihre Problemlésungskompetenz verbessert.
Die Studierenden kennen die Grundlagen und Methoden der Verfassungsvergleichung. Sie sind in der
Lage, die zentralen Begriffe und Konzepte des Verfassungsdenkens sowie Verfassungsprinzipien und ver-
fassungsrechtliche Grundentscheidungen in verschiedenen Rechtsordnungen und -kreisen zu verglei-
chen. Dadurch decken sie juristische Problemfelder auf und kénnen die Losungen fiir bestimmte Problem
vergleichen. Aufierdem entwickeln sie ein tieferes Verstandnis fiir die deutsche Rechtsordnung.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls
Workload (h)
Nr LV LV Lehrveranstaltun Status Pra it | Selbst
. rasenzzei elbst-
Kategorie | Form g (P/WP) .
(h)/SWS studium (h)
Deutsches und Europdisches Verfas-
1 Vorlesung sungsrecht Il (Grundrechte und P 60 h/4SWS | 210 h
Grundfreiheiten)
Arbeitsgemeinschaft zum Deutschen
2 Ubung AG und Européischen Verfassungs- P 30h/2SWS | 30h
recht Il
3 Vorlesung Verfassungsvergleichung P 30h/2SWS | 60h
Wahlmaoglichkeiten innerhalb des Moduls:
Die Studierenden haben keine Wahlmdoglichkeiten innerhalb des Moduls.
4 Priifungskonzeption
Priiffungsleistung(en)
ggf. organisa-
i MAP/ - Dauer/ torische Gewichtung
" | MTP Umfang Anbindung Modulnote
an LV Nr.
1 MAP | Hausarbeit 15-30 Seiten | 1 100 %
Gewichtung der Modulnote fiir
. 7,78 %
die Gesamtnote
Studienleistung(en)
ggf. organisa-
Dauer/ torische
Nr. | Art .
Umfang Anbindung
an LV Nr.
1 Klausur 120 Minuten | 1
2 Klausur 120 Minuten | 3
5 Zuordnung des Workloads
| LVNr. 1 2LP
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Teilnahme LV Nr. 2 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 3 1LP
Studienleistungen (und SLNr. 1 2LP
Selbststudium) SLNr. 2 2LP
Priifungsleistungen (und

Selbststudium) PLNr. 1 6LP
Summe LP 14 LP

Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— DerZeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Préa-

senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.

— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-
tungen u. 4d.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird
dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.

— Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-
geschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nach-
gewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

besteht nicht.

Regelmafliige Teilnahme wird empfohlen; eine Anwesenheitspflicht

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Jedes Semester

Modulverantwortliche*r/FB

Prof. Dr. Gernot Sydow

FB 03 — Rechtswissenschaftliche
Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengdngen

Bachelorstudiengang ,,Politik und Recht®, ,Wirtschaft und Recht®,
,Deutsches und Franzosisches Recht®, Rechtswissenschaften (StE)

Modulsprache(n)

Deutsch; ggf. Englisch

Modultitel englisch

German and European Constitutional Law Il

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: German and European Constitutional Law Il

LV Nr. 2: Tutorial on Constitutional Law I

LV Nr. 3: Comparative Constitutional Law

9 Sonstiges
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3. Strafrecht

European or International Criminal Law: Europdisches Strafrecht oder Volkerstrafrecht

Studiengang International and Comparative Law

Modul European orInternational Criminal Law: Europdisches Strafrecht oder Vélkerstraf-
recht

Modulnummer StR

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden | 4
Leistungspunkte (LP) 5
Workload (h) insgesamt 150 h
Dauer des Moduls 1 Semester
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Bei dem Modul European or International Criminal Law handelt es sich um ein Grundlagenmodul, das in
das Strafrecht in seinen internationalen Beziigen einfiihrt. Es ergdnzt damit das Curriculum um eine
Grundlagenveranstaltung im Gebiet des Strafrechts und vermittelt den Studierenden Kenntnisse, die fiir
weitere strafrechtliche Veranstaltungen grundlegend sind.

Lehrinhalte

Das Modul umfasst eine Einfithrung in die internationale Dimension des Strafrechts. Im Vordergrund
steht, den Studierenden die zunehmende Internationalisierung des Strafrechts und die damit einherge-
hende Komplexitdt der Materie vor Augen zu fiihren.

In der Vorlesung ,,Europdisches Strafrecht“ werden die Grundlagen des Europdischen Strafrechts, die Eu-
ropdisierung des Straf- und Strafprozessrechts, die justizielle Zusammenarbeit in Europa sowie der straf-
rechtliche Schutz von EU-Finanzinteressen sowie die EU-Institutionen zur transnationalen Strafverfolgung
(insbes. die Europdische Staatsanwaltschaft) dargestellt und diskutiert. Gegenstand der Vorlesung ,,Vol-
kerstrafrecht” sind die vilkerrechtlichen Kernverbrechen, ihre Entwicklung und der Allgemeine Teil des
Vdlkerstrafrechts. Da das Volkerstrafrecht im Jahr 2002 durch das Vdélkerstrafgesetzbuch auch Einzug in
die deutsche Rechtsordnung gefunden hat, wird der Blick zudem auf aktuelle Entwicklungen und Pro-
zesse auf der Grundlage des Weltrechtsprinzips in Deutschland gerichtet.

Lernergebnisse
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Die Studierenden kennen die grundlegenden Strukturen des internationalen bzw. europdischen Straf-
rechtssystems sowie die Formen iiberstaatlicher justizieller Zusammenarbeit. Sie verkniipfen ihr Wissen
aus dem Vdlkerrecht (AIR 04) mit straf- und verfassungsrechtlichen sowie rechtsvergleichenden Vor-
kenntnissen. Zudem erwerben sie ein Verstdndnis fiir die rechtlichen und politischen Probleme, die im
Rahmen des Internationalisierungsprozesses auftauchen. Die Studierenden beherrschen das grundle-
gende methodische Riistzeug, um mit strafrechtlichen Sachverhalten transnationalen oder internationa-
len Bezugs umzugehen und anhand von Rechtsnormen Losungen zu erarbeiten. Sie sind zudem in der
Lage, die Vor- und Nachteile der voranschreitenden Internationalisierung des Strafrechts zu benennen
und sie (kritisch) zu reflektieren.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls
Workload (h)

Nr LV- LV Lehrveranstaltun Status Pra it Selbst

. rdsenzzei elbst-

Kategorie | Form g (P/WP) .
(h)/SWS studium (h)

1 Vorlesung Europdisches Strafrecht WP 30h/2SWS | 120 h
2 Vorlesung Volkerstrafrecht WP 30h/2SWS | 120h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Es kann zwischen den Veranstaltungen ,,Europédisches Strafrecht und ,,Volkerstrafrecht* gewahlt wer-
den.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

ggf. organi-
MAP/ satorische
Nr. Art
MTP

Dauer/ Gewichtung

Umfang Anbindung | Modulnote

an LV Nr.

1 MAP Klausur 120 Minuten 1 oder 2 100 %

Gewichtung der Modulnote fiir
2,78 %

die Gesamtnote

Studienleistung(en)

ggf. organi-
Dauer/ satorische
Nr. | Art

Umfang Anbindung

an LV Nr.

keine

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme LV Nr. 1 oder 1LP

(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP

Studienleistungen (und
Selbststudium)

Priifungsleistungen (und PLNr. 1 4LP

Selbststudium)

Summe LP 5LP
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Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Pra-

senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.

— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-

tungen u. 4.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird
dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.
— DieLeistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-

geschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nach-

gewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

Regelmadfige Teilnahme wird empfohlen; eine Anwesenheitspflicht be-
steht nicht.

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Jedes Semester

Modulverantwortliche*r/FB

FB 03 — Rechtswissenschaftliche
Fakultat

Prof. Dr. Moritz Vormbaum, Prof.
Dr. Frank Zimmermann

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengdangen

Rechtswissenschaften (StE)

Modulsprache(n)

Deutsch

Modultitel englisch

European or International Criminal Law

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: European Criminal Law

LV Nr. 2: International Criminal Law

9 Sonstiges

Die Lehrveranstaltungen werden abwechselnd im Sommer- bzw. Win-
tersemester angeboten.

4. Ausldndisches und internationales Recht

Modul

Titel

Pflichtmodul AIR 01

Common Law Legal System

Pflichtmodul AIR 02

Common Law of Contract

Pflichtmodul AIR 03

Introduction to Common Law Constitutionalism

Pflichtmodul AIR 04

Public International Law

Pflichtmodul AIR 05

Common Law of Tort
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Pflichtmodul AIR 06 Introduction to Legal Research 15
Pflichtmodul AIR 07 Structures of International and Comparative Law 10
Pflichtmodul AIR 08 Current Issues in International and Comparative Law 15
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Common Law Legal System

Studiengang International and Comparative Law
Modul Common Law Legal System
Modulnummer AIR 01

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden | 1
Leistungspunkte (LP) 5
Workload (h) insgesamt 150

Dauer des Moduls 1 Semester
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Die Studierenden sollen schon friih neben dem deutschen auch mit anderen Rechtskreisen und Rechts-
systemen vertraut gemacht werden. Das Modul fiihrt in den Rechtskreis des Common Law ein und legt
die Basis fiir darauf aufbauende englischsprachige Module.

Lehrinhalte

Den Studierenden werden zentrale Begriffe und Prinzipien des Common Law vermittelt. Es werden Un-
terschiede und praktische Gemeinsamkeiten zwischen dem Civil Law und dem Common Law themati-
siert (bspw. Juries, precedent). Es werden die Geschichte sowie das Verfahren rund um die Jury (Ge-
schworene) gelehrt. Die hervorgehobene Bedeutung des Fallrechts (case law) wird thematisiert, bei dem
Prazedenzfalle (precedent) die Rechtsquelle darstellen. Dabei werden die verschiedenen Komponenten
eines Urteils genauer betrachtet. Dies wird in den Kontrast zum Civil Law gestellt, in dem geschriebene
Gesetze die wichtigste Rechtsquelle darstellen. Es folgt eine Darstellung der unterschiedlichen juristi-
schen Denkweise und Ausbildung im Civil Law und Common Law, die sich aus den unterschiedlichen
Schwerpunkten bei den Rechtsquellen ergibt. Es wird ndher auf die Gerichtssysteme und Berufswege in
der USA und Grof3britannien eingegangen und dabei die Unterschiede zwischen den Systemen inner-
halb des Common Laws herausgestellt. Dazu gehdrt zum Beispiel die Aufteilung der anwaltlichen Auf-
gaben zwischen Barrister und Solicitor.

Lernergebnisse

Die Studierenden erwerben vertiefte fachspezifische Englischkenntnisse und kénnen juristische Prob-
leme auf Englisch diskutieren. Sie verfligen Kenntnisse liber Begriffe, Herkunft und Struktur des Com-
mon Law. Sie sind in der Lage, die Herkunft und Methodik des Common Law und die des Civil Law (u.a.
deutsche Rechtsordnung) kritisch zu vergleichen und kénnen die jeweiligen Strukturen souveran unter-
scheiden. Sie besitzen die Fahigkeit, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erkennen und mégliche
Griinde dafiir ausfindig zu machen. Dariiber hinaus kénnen Sie unterschiedliche juristische Herange-
hensweisen identifizieren, bewerten und ihre Vorteile in ihrer weiteren Losungsfindung fiir sich nutzbar
machen. Ihre wissenschaftliche Diskursfahigkeit und ihre rechtsvergleichenden Fahigkeiten verbessern
sich.
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3

Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
Nr LV LV Lehrveranstaltun Status Pra it | Selbst
. rdsenzzei elbst-
Kategorie | Form g (P/WP) .
(h)/SWS studium (h)
1 Vorlesung Common Law Legal System P 30h/2SWS | 120 h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Die Studierenden haben keine Wahlmdoglichkeiten innerhalb dieses Moduls.

4

Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

ggf. organisa-

NF MAP/ - Dauer/ torische Gewichtung

" | MTP Umfang Anbindung Modulnote

an LV Nr.

1 MAP | Klausur 120 Minuten | 1 100 %

Gewichtung der Modulnote fiir die

2,78 %
Gesamtnote
Studienleistung(en)
ggf. organi-

Dauer/ satorische

Nr. | Art .
Umfang Anbindung

an LV Nr.
keine

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme

(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) LVNr. 1 1P

Studienleistungen (und

Selbststudium)

Priifungsleistungen (und

Selbststudium) PLNT. 1 4Lp

Summe LP 5LP

Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:

Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und
Prasenzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.

Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veran-
staltungen u. &.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht,
wird dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich
abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen
nachgewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.
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() Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

Es besteht Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit in der Veranstal-
tung ,,Common Law Legal System* ist zum Kennenlernen und zur
Aneignung der grundlegenden Begriffe und Prinzipien des Common
Law und aufgrund des Charakters als Spracherwerbsiibung erfor-
derlich. Studierende diirfen max. zwei Veranstaltungen versau-
men. Werden die Regeln fiir die Anwesenheitspflicht nicht erfiillt,
besteht kein Priifungsanspruch.

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Jedes Wintersemester

Modulverantwortliche*r/FB

FB 03 — Rechtswissenschaftli-

Prof. Dr. Gernot Sydow
Y che Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studi-

engdngen

Fachspezifische Fremdsprachenausbildung fiir Juristinnen und Ju-
risten (FFA)

Modulsprache(n)

Englisch

Modultitel englisch

Common Law Legal System

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Common Law Legal System

9 Sonstiges




4846

Common Law of Contract

Studiengang International and Comparative Law
Modul Common Law of Contract
Modulnummer AIR 02

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden | 1
Leistungspunkte (LP) 5
Workload (h) insgesamt 150

Dauer des Moduls 1 Semester
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Der Kurs thematisiert das Vertragsrecht in England und Wales. Aufbauend auf dem grundlegenden Ver-
stdndnis des Common Law Rechtssystems, das die Studierenden in dem Modul Common Law Legal Sys-
tem erwerben, steigen die Studierenden hier in das Privatrecht in einem Common Law Rechtssystem ein.

Lehrinhalte

In derVorlesung werden die Begriffe und Prinzipien des Vertragsrechts sowie das relevante Fallrecht (case
law) behandelt. Es geht um die Entstehung, Form und Inhalt eines Vertrags, sowie dessen Beendigung,
beispielsweise durch Nichtigkeit. Auch die Rechte Dritter, sowie die Folgen von Vertragsbruch und Scha-
denersatz werden thematisiert. Die Studierenden werden viele Begriffe und Konzepte aus dem deutschen
Zivilrecht (insb. BGB AT/Schuldrecht) wiedererkennen. Es wird auch auf eine gute Vertragsgestaltung ein-
gegangen (z.B. mit Garantie, Haftungsbeschrankung). Die Vertragsgestaltung haben die Studierenden in
den deutschen Vorlesungen noch nicht kennengelernt. Sie gibt den Studierenden eine gute Moglichkeit,
ihr theoretisches Wissen anzuwenden und es dadurch zu vertiefen.

Lernergebnisse

Die Studierenden verfiigen tiber ein grundlegendes Verstandnis des Vertragsrechts in England und Wales.
Dieses Wissen kdnnen sie bei der Bewertung und Losung von kleinen Fallkonstellationen anwenden. Die
Studierenden erkennen, welche Bestimmungen in einem Vertrag enthalten sein miissen, um ein be-
stimmtes Ziel zu erreichen. Sie kénnen souverdn zwischen deutschen und englischen Rechtsinstitu-
ten/Begriffen unterscheiden und die Prinzipien und Wertungen vergleichen. Dadurch erlangen sie ein ver-
tieftes und gefestigtes Verstandnis von grundlegenden Prinzipien des Vertragsrechts.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls

LV- LV- Status Workload (h)
Nr. Lehrveranstaltung

Kategorie | Form (P/WP) | Prisenzzeit ‘Selbst-
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(h)/SWS studium (h)
1 Vorlesung Common Law of Contract P 30h/2SWS | 120 h
Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:
Die Studierenden haben keine Wahlmdoglichkeiten innerhalb dieses Moduls.
4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
ggf. organi-
. MAP/ Art Dauer/ satorische Gewichtung
r.
MTP Umfang Anbindung | Modulnote
an LV Nr.
1 MAP | Klausur 120 Minuten | 1 100 %
Gewichtung der Modulnote fiir
. 2,78 %
die Gesamtnote
Studienleistung(en)
ggf. organi-
Dauer/ satorische
Nr. | Art .
Umfang Anbindung
an LV Nr.
keine
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme
LV Nr. 1 1LP
(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) '
Studienleistungen (und
Selbststudium)
Priifungsleistungen (und
Selbststudium) PLNr. 1 4LP
Summe LP 5LP

Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Pra-

senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.

— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-
tungen u. 4d.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird
dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.

— Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich
abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen
nachgewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene

. keine
Teilnahmevoraussetzungen
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Regelungen zur Anwesenheit

Es besteht Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit in der Veranstaltung
»Common Law of Contract” ist zum Kennenlernen und zur Aneignung
der grundlegenden Begriffe und Prinzipien des zivilrechtlichen Com-
mon Law und aufgrund des Charakters als Spracherwerbsiibung erfor-
derlich. Studierende diirfen max. zwei Veranstaltungen versaumen.
Werden die Regeln fiir die Anwesenheitspflicht nicht erfiillt, besteht
kein Priifungsanspruch..

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Jedes Sommersemester

Modulverantwortliche*r/FB

FB 03 — Rechtswissenschaftliche

Prof. Dr. Gernot Sydow .
Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengdngen

Fachspezifische Fremdsprachenausbildung fiir Juristinnen und Juris-
ten (FFA)

Modulsprache(n)

Englisch

Modultitel englisch

Common Law of Contract

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Common Law of Contract

9 Sonstiges
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Common Law Constitutionalism

Studiengang International and Comparative Law
Modul Common Law Constitutionalism
Modulnummer AIR 03

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden | 1-2
Leistungspunkte (LP) 10
Workload (h) insgesamt 300

Dauer des Moduls 2 Semester
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

In diesem Modul findet eine Einfithrung in das Verfassungsrecht statt, die das Fundament fiir eine einge-
hendere Beschaftigung mit dem Verfassungsrecht der verschiedenen Staaten des Common Law Rechts-
systems im darauffolgenden Semester legt.

Lehrinhalte

1Das Modul vermittelt zum einen Grundlagenkenntnisse zum Verfassungsrecht der durch das Common
Law geprdgten Staaten. 2Es versteht sich als Erganzung zum Modul ,,Common Law Legal System“ und
behandelt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Verfassungen, das ihnen zugrundeliegende Ver-
stdndnis sowie die jeweiligen Prozesse der Verfassungsgebung. 3lm Fokus stehen die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten der Verfassungen sowie die Spezifika in den Common Law Staaten. 4Zum anderen lehrt
das Modul die fundamentalen Prinzipien der jeweiligen Verfassung. 5Es gibt einen Uberblick iiber die
zentralen Regelungen der Verfassung und den verfassungsrechtlichen Institutionen. éBehandelt werden
die Kompetenzen der unterschiedlichen Staatsorgane, die unterschiedlichen Gesetzesinitiativen und das
Gesetzesverfahren.

Lernergebnisse

1Die Studierenden erwerben vertiefte fachspezifische Englischkenntnisse und kénnen juristische Prob-
leme auf Englisch diskutieren. 2Sie verfiigen iiber Kenntnisse zum Begriff, zur Herkunft und zur Struktur
des Constitutional Law. 3Sie sind in der Lage, die Grundprinzipien und Methodik der Verfassungen der
durch das Common Law geprdgten Lander und kdnnen die jeweiligen Strukturen souverdn unterscheiden.
4Es wird der Grundstein fiir ihre wissenschaftliche Diskursfahigkeit und fiir die Methodik der Rechtsver-
gleichung gelegt. 5Zugleich verfiigen die Studierenden iiber das fiir eine weitere Beschaftigung mit dem
Common Law und dem Verfassungsrecht notwendige Grundwissen. ¢Die Studierenden kennen die grund-
legenden Inhalte und Begriffe des britischen oder des amerikanischen Verfassungsrechts und kdnnen
dieses mit dem deutschen Verfassungsrecht vergleichen und die unterschiedlichen Herangehensweisen
der Rechtsordnungen kritisch mit Blick auf die unterschiedliche Historie beurteilen.

3 Aufbau




4850

Komponenten des Moduls

Workload (h)
Nr LV- LV- Lehrveranstaltun Status Pra it | Selbst
. rdsenzzei elbst-
Kategorie | Form < (P/WP) .
(h)/SWS studium (h)
Introduction to Common Law Consti-
1 Vorlesung . . P 30h/2SWS | 120 h
tutionalism
Weitere Vorlesung zum Common
Law Constitutionalism (z.B. Intro-
2 Vorlesung . ( L P 30h/2SWS | 120 h
duction to US oder UK Constitutional
Law)

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Im Rahmen der Lehrveranstaltung 2 kénnen die Studierenden zwischen den am Fachbereich angebote-

nen Veranstaltungen zum Common Law Constitutionalism wéahlen.

4

Priifungskonzeption

Priifu

ngsleistung(en)

Nr.

MAP/
MTP

Art

Dauer/
Umfang

ggf. organi-
satorische
Anbindung
an LV Nr.

Gewichtung
Modulnote

1

MTP

Klausur

120 Minuten

1

50 %

2

MTP

Klausur

120 Minuten

2

50 %

Gewichtung der Modulnote fiir

die Gesamtnote

5,56 % %

Studienleistung(en)

Nr. Art

Dauer/
Umfang

ggf. organi-
satorische
Anbindung
an LV Nr.

keine

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme
(Prasenz- bzw. Kontaktzeit)

LV Nr. 1

1LP

LV Nr. 2

1LP

Studienleistungen (und
Selbststudium)

Prifungsleistungen (und
Selbststudium)

PLNr. 1

4LP

PLNr. 2

4 LP

Summe LP

10 LP

Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Pra-

senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.

- Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-
tungen u. 4d.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird
dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.
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— DieLeistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-
geschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nach-
gewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

() Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

1Bei der Veranstaltung LV 1 wird die regelméBige Teilnahme empfoh-
len, eine Anwesenheitspflicht besteht nicht. 2Bei der Veranstaltung LV
2 besteht Anwesenheitspflicht. 3Die Anwesenheit in der Veranstaltung
ist zum Kennenlernen und zur Aneignung der grundlegenden Begriffe
und Prinzipien des Verfassungsrechts im angloamerikanischen
Rechtsraum und aufgrund des Charakters als Spracherwerbsiibung er-
forderlich. 4Studierende diirfen max. zwei Veranstaltungen versdu-
men. SWerden die Regeln fiir die Anwesenheitspflicht nicht erfiillt, be-
steht kein Priifungsanspruch.

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

i.d.R. jedes Semester

Modulverantwortliche*r/FB

FB 03 — Rechtswissenschaftliche

Prof. Dr. Gernot Sydow .
Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengdngen

Fachspezifische Fremdsprachenausbildung fiir Juristinnen und Juris-
ten (FFA) International Law oder Common Law

Modulsprache(n)

Englisch

Modultitel englisch

Common Law Constitutionalism

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Introduction to Common Law Constitutionalism

LV Nr. 2: Further lecture on Common Law Constitutionalism (e.g. Intro-
duction to US or UK Constitutional Law)

9 Sonstiges
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Public International Law

Studiengang International and Comparative Law
Modul Public International Law
Modulnummer AIR 04

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden | 2
Leistungspunkte (LP) 5
Workload (h) insgesamt 150

Dauer des Moduls 1 Semester
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

In diesem Modul findet eine Einfiihrung in die Prinzipien des Vdélkerrechts statt.

Lehrinhalte

Das Modul vermittelt Grundlagenkenntnisse zum Vélkerrecht. Zu diesen Grundlagenkenntnissen gehoren
vor allem die Vélkerrechtssubjekte, die Quellen des Vélkerrechts, die grundlegenden vélkerrechtlichen
Prinzipien, das Verhdltnis des Volkerrechts zum nationalen Recht, die rechtliche Durchsetzbarkeit sowie
die verschiedenen Regelungsbereiche des internationalen Rechts wie etwa das internationale Strafrecht
oder das internationale Umweltrecht.

Lernergebnisse

Die Studierenden verfiigen liber Kenntnisse iiber Begriffe, Herkunft und Aufbau des Public International
Law und kdnnen die jeweiligen Strukturen unterscheiden sowie rechtliche Fragestellungen im zwischen-
staatlichen, internationalen Kontext souveran beantworten. Sie erwerben dariiber hinaus vertiefte fach-
spezifische Englischkenntnisse und ihre wissenschaftliche Diskursfahigkeit verbessert sich.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
LV- LV- Status = -
Nr. . Lehrveranstaltung Prasenzzeit | Selbst-
Kategorie | Form (P/WP) )
(h)/SWS studium (h)
1 Vorlesung Public International Law P 30h/2SWS | 120 h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Die Studierenden haben keine Wahlmoglichkeiten innerhalb dieses Moduls.
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4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

MAP/
Nr. Art
MTP

ggf. organi-
Dauer/ satorische Gewichtung
Umfang Anbindung | Modulnote
an LV Nr.

1 MAP Klausur

120 Minuten 1 100 %

Gewichtung der Modulnote fiir

die Gesamtnote

2,78 %

Studienleistung(en)

Nr. Art

ggf. organi-
Dauer/ satorische
Umfang Anbindung
an LV Nr.

keine

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme
(Présenz- bzw. Kontaktzeit)

LV Nr. 1 1LP

Studienleistungen (und
Selbststudium)

Priifungsleistungen (und
Selbststudium)

PLNr. 1 4LP

Summe LP

5LP

Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Pra-

senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.
— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-
tungen u. 4.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird

dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.

— DieLeistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-

geschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nach-

gewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

1Es besteht Anwesenheitspflicht. 2Die Anwesenheit in der Veranstaltung
»Public International Law" ist zum Kennenlernen und zur Aneignung der
grundlegenden Begriffe und Prinzipien des Vélkerrechts und aufgrund
des Charakters als Spracherwerbsiibung erforderlich. 3Studierende diir-
fen max. zwei Veranstaltungen versdumen. “Werden die Regeln fiir die
Anwesenheitspflicht nicht erfiillt, besteht kein Priifungsanspruch.
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7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung Jedes Sommersemester

. FB 03 — Rechtswissenschaftliche
Modulverantwortliche*r/FB Prof. Dr. Gernot Sydow .

Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung
Verwendbarkeit in ande- | Fachspezifische Fremdsprachenausbildung fiir Juristinnen und Juristen (FFA)
ren Studiengadngen International Law oder Common Law
Modulsprache(n) Englisch; ggf. Deutsch
Modultitel englisch Public International Law

Englische  Ubersetzung
der Modulkomponenten | LV Nr. 1: Public International Law
aus Feld 3

9 Sonstiges
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Common Law of Tort

Studiengang International and Comparative Law
Modul Common Law of Tort
Modulnummer AIR 05

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden | 2
Leistungspunkte (LP) 5
Workload (h) insgesamt 150 h
Dauer des Moduls 1 Semester
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul baut auf den Grundkenntnissen der Einfiihrungsmodule Common Law Legal System und Com-
mon Law of Contract auf und fiihrt die Studierenden in das Deliktsrecht ein.

Lehrinhalte

Das Modul fiihrt in die Grundlagen des Deliktsrechts ein, wobei der Schwerpunkt in der Rechtsordnung
derVereinigten Staaten liegt. Die Studierenden erhalten einen Uberblick iiber Fahrldssigkeit, vorsétzliche
unerlaubte Handlungen und verschuldensunabhdngige Haftung einschlielich der erforderlichen Ele-
mente, politischen Erwdgungen, relevanten Tests, Einreden und Schadenersatz. Dabei arbeiten die Stu-
dierenden aktiv an Fillen und lernen das einschldgige Deliktsrecht anzuwenden und die praktischen Aus-
wirkungen zu verstehen.

Lernergebnisse

Die Studierenden verfiigen iiber ein grundlegendes Verstandnis des Deliktsrechts in den Vereinigten
Staaten. Dieses Wissen kdnnen sie bei der Bewertung und Losung von kleinen Fallkonstellationen an-
wenden. Sie konnen souverdn zwischen deutschen und englischen Rechtsinstituten/Begriffen unter-
scheiden und die Prinzipien und Wertungen vergleichen. Dadurch erlangen sie ein vertieftes und gefes-
tigtes Verstandnis von grundlegenden Prinzipien des Deliktsrechts.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
LV- LV- Status = =
Nr. . Lehrveranstaltung Prasenzzeit | Selbst-
Kategorie | Form (P/WP) .
(h)/SWS studium (h)
1 Vorlesung Common Law of Tort P 30h/2SWS | 120 h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Die Studierenden haben keine Wahlmdoglichkeiten innerhalb des Moduls.
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4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

MAP/
Nr. Art
MTP

ggf. organi-
Dauer/ satorische Gewichtung
Umfang Anbindung | Modulnote
an LV Nr.

1 MAP Klausur

120 Minuten 1 100 %

Gewichtung der Modulnote fiir

die Gesamtnote

2,78 %

Studienleistung(en)

Nr. Art

ggf. organi-
Dauer/ satorische
Umfang Anbindung
an LV Nr.

keine

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme
(Prasenz- bzw. Kontaktzeit)

LV Nr. 1 1LP

Studienleistungen (und
Selbststudium)

Priifungsleistungen (und
Selbststudium)

PLNr. 1 4LP

Summe LP

5LP

Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Pra-

senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.

— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-

tungen u. 4.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird

dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.

— DieLeistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-

geschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nach-

gewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

1Es besteht Anwesenheitspflicht. 2Die Anwesenheit in der Veranstaltung
»Common Law of Tort“ ist zum Kennenlernen und zur Aneignung der
grundlegenden Begriffe und Prinzipien des Deliktsrechts des Common
Law und aufgrund des Charakters als Spracherwerbsiibung erforderlich.
3Studierende dirfen max. zwei Veranstaltungen versaumen. “Werden
die Regeln fiir die Anwesenheitspflicht nicht erfiillt, besteht kein Prii-
fungsanspruch.
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7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Jedes Sommersemester

Modulverantwortliche*r/FB

FB 03 — Rechtswissenschaftliche

Prof. Dr. Gernot Sydow .
Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengdngen

Fachspezifische Fremdsprachenausbildung fiir Juristinnen und Juris-
ten (FFA) International Law oder Common Law

Modulsprache(n)

Englisch

Modultitel englisch

Common Law of Tort

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Common Law of Tort

9 Sonstiges
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Introduction to Legal Research

Studiengang International and Comparative Law
Modul Introduction to Legal Research
Modulnummer AIR 06
1 Basisdaten
Fachsemester der
. 3
Studierenden
Leistungspunkte (LP) 15
Workload (h) insgesamt 450
Dauer des Moduls 1 Semester

Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Im Modul Introduction to Legal Research erhalten die Studierenden zu Beginn des Aufbau- und Vertie-
fungsstudiums die Moglichkeit, entsprechend ihrer individuellen Interessen die bereits im Laufe des Stu-
diums erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten zu vertiefen. Kern dieses Moduls ist ein erhdhter Anteil
an eigenstandiger (wissenschaftlicher) Arbeit, ein enges Betreuungsverhéltnis zu einer Professorin bzw.
einem Professor sowie die Diskussion wissenschaftlicher Erkenntnisse im Kreis der Kommiliton*innen.

Lehrinhalte

Zur Wahl steht den Studierenden zum einen die Teilnahme an einem Moot Court mit mindestens 6 SWS;
beispielsweise derJessup Moot Court, der Willem C. Vis Moot Court und der WTO Moot Court. Im Rahmen
eines solchen Moot Courts erarbeiten sich die Studierenden im Team anhand eines umfangreichen und
anspruchsvollen Sachverhalts ihnen zundachst unbekannte Rechtsprobleme, nehmen dabei in den einzu-
reichenden Schriftsatzen fiir Klager und Beklagten diametral gegeniiberstehende Positionen ein und ver-
teidigen diese anschlieBend in der Simulation eines Gerichtsverfahrens.

Als zweite Wahlmoglichkeit steht den Studierenden das Seminar Academic Research zur Verfiigung. In
diesem verwirklichen die Studierenden ein eigenes wissenschaftliches Schreibprojekt zum auslandi-
schen, internationalen oder vergleichenden Recht. Das Schreibprojekt unterscheidet sich grundlegend
von den fallorientierten Hausarbeiten des Grundstudiums, da die Studierenden sich frei fiir eine sie inte-
ressierende Rechtsfrage entscheiden und diese in Eigenregie bearbeiten. Sowohl die Themenfindung als
auch der Schreibprozess werden engmaschig von Professor*innen begleitet.

Als dritte Moglichkeit kénnen die Studierenden die Veranstaltung Critical Legal Analysis and Discussion
wahlen. In dieser werden komplexe Rechtsprobleme oder Normen aus den verschiedenen Rechtskreisen
diskutiert und von verschiedenen Seiten kritisch beleuchtet werden. Im Gegensatz zur sonstigen juristi-
schen Lehre liegt der Fokus nicht auf der Vermittlung von Stoff, sondern es wird Raum fiir Diskussion und
Vertiefung geboten.
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Lernergebnisse

Im Rahmen des Moduls erwerben die Studierenden grundlegende juristische Recherchefdhigkeiten. Sie
kennen die internationalen juristischen Datenbanken und kdnnen mit ihnen umgehen. Sie schulen das
eigenstdndige Arbeiten und erwerben dadurch die Kompetenz, kreative Losungen fiir unbekannte Rechts-
probleme zu entwickeln. Dariiber hinaus sind die Studierenden in der Lage, sich selbst zu organisieren
und eine umfangreiche Aufgabe innerhalb eines begrenzten Zeitraums strukturiert zu bearbeiten.
Zudem kdnnen die Studierenden ihre Ergebnisse in wissenschaftlichen Gesprdachen mit Professor:innen
und/oder den Kommiliton:innen erldutern und argumentativ verteidigen. Die Studierenden schulen ihre
schriftlichen und miindlichen fachsprachlichen Fremdsprachenkenntnisse, insbesondere auch die wis-
senschaftliche Ausdrucksweise im geschriebenen Text und die rhetorische Argumentationsfahigkeit in
der Diskussion bzw. im Vortrag. Dabei kdnnen auch deutschsprachige Veranstaltungen belegt sowie die
schriftliche Arbeit und der miindliche Vortrag auf deutscher Sprache absolviert werden, sofern die Vertie-
fung fachspezifischer Fremdsprachenkenntnisse durch die Literaturrecherche erzielt wird. Zudem wird
die Teamarbeits- und Kritikfahigkeit geschult. Das Modul dient somit in besonderem Maf3e der Vorberei-
tung auf die Bachelorarbeit.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls
Workload (h)
Nr. Lv- . LV Lehrveranstaltung Status Prasenzzeit Selbst-
Kategorie | Form (P/WP) )
(h)/SWS studium (h)
1 Moot Veranstaltung aus dem Moot Court | WP 90 h/6 SWS | 360 h
Court Angebot des FB 03
Seminar Academic Research WP 30h/2SWS | 420 h
3 Seminar Critical Legal Analysis and Discus- WP 30 h/2SWS | 420h
sion
Wahlmdglichkeiten innerhalb des Moduls
Es muss ein Wahlpflichtfach belegt und abgeschlossen werden.
4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
ggf. organi-
NI MAP/ - Dauer/ satorische | Gewichtung
MTP Umfang Anbindung | Modulnote
an LV Nr.
1 MTP Hausarbeit 20-40 Seiten 1 50 %
2 MTP Prasentation 20-30 Minuten 1 50 %
3 MTP | Hausarbeit 15-30 Seiten 2 70 %
4 MTP Prasentation 10-20 Minuten 2 30 %
5 MTP | Hausarbeit 5-15 Seiten 3 30 %
6 MTP | Prdsentation 30-45 Minuten 3 70 %
Gewichtung der Modulnote fiir
die Gesamtnote §:33%
Studienleistung(en)
. A Dauer/ ggf. o.rgam-
Umfang satorische
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Anbindung
an LV Nr.

keine

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme ::x m: ; i ::E
(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 3 1LP
Studienleistungen (und
Selbststudium)
PLNr. 1 6 LP
PL Nr. 2 6 LP
Priifungsleistungen (und PLNr. 3 10 LP
Selbststudium) PL Nr. 4 4P
PLNr. 5 4P
PLNr. 6 10 LP
Summe LP 15LP

Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Pra-

senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.

— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-
tungen u. 4.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird
dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.

— DieLeistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-
geschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nach-
gewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

Keine, fiir LV-spezifische Teilnahmevoraussetzungen s. Nr. 9.

Regelungen zur Anwesenheit

1Es besteht Anwesenheitspflicht. 2Die Anwesenheit in den Veranstal-
tung LV1 bis 3 LV3 ist zum Kennenlernen und zur Aneignung der grund-
legenden wissenschaftlichen Fahigkeiten zur Vertiefung der im Stu-
dium erworbenen der Kenntnisse und aufgrund des Charakters als
Spracherwerbsiibung erforderlich. 3Studierende diirfen max. zwei Ver-
anstaltungen versdaumen. “Werden die Regeln fiir die Anwesenheits-
pflicht nicht erfiillt, besteht kein Priifungsanspruch.

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

i.d.R. jedes Semester

Modulverantwortliche*r/FB

FB 03 — Rechtswissenschaftliche

Prof. Dr. Gernot Sydow .
Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit
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in anderen Studiengangen

Modulsprache(n)

Deutsch/Englisch

Modultitel englisch

Introduction to Legal Research

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Moot Court

LV Nr. 2: Academic Research

LV Nr. 3: Critical Legal Analysis and Discussion

9 Sonstiges

Fiir die Zulassung zu den Lehrveranstaltungen Nr. 1 bis 3 ist aufgrund
der begrenzten Platzanzahl eine formelle Bewerbung und das Absol-
vieren eines Auswahlverfahrens erforderlich. Zustdndig sind die be-
treuenden Lehrstiihle.
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Structures of International and Comparative law

Studiengang International and Comparative Law
Modul Structures of International and Comparative Law
Modulnummer AIR 07

1 Basisdaten

Fachsemester der Studieren- 4

den

Leistungspunkte (LP) 10
Workload (h) insgesamt 300

Dauer des Moduls 1 Semester
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul ,,Structures of International and Comparative Law“ baut auf den durch die Einfiihrungsveran-
staltungen vermittelten Grundkenntnissen der ersten drei Fachsemester auf. Es dient mithin der Vertie-
fung im internationalen Recht und der Rechtsvergleichung. Insbesondere besteht die Mdglichkeit neben
deutschsprachigen Vorlesungen auch Kurse in englischer, franzésischer sowie spanischer Sprache zu
besuchen und sich somit rechtsvergleichend naher mit anderen Rechtsordnungen aufierhalb der deut-
schen und des Common Law zu beschdftigen.

Die Studierenden werden so in die Lage versetzt, Veranstaltungen im darauffolgenden Auslandssemester
besser folgen zu konnen. Gleichzeitig soll Wissen vermittelt werden, auf dem das Modul ,,Current Issues
in International and Comparative Law“ aufbauen kann.

Lehrinhalte

Es werden grundlegende rechtsvergleichende Kenntnisse und Systemverstdndnis im internationalen
Recht vermittelt.

Lernergebnisse

Die Studierenden sind in der Lage, eine ausldandische Rechtsordnung und das deutsche Rechtsystem zu
vergleichen und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten einzuordnen. Sie haben einen Uberblick iiber
das internationale Recht und kénnen wissenschaftliche Problemstellungen einordnen.

Dadurch, dass die Studierenden die rechtsvergleichende Perspektive kennenlernen, verbessert sich ihre
interkulturelle Kommunikationsfahigkeit und Sensibilitat.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
LV- LV- Status

Nr. Lehrveranstaltun Pra it | Selbst-
Kategorie | Form & (P/WP) rasenzzel € S
(h)/SWS studium (h)
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Vorlesung zum auslandischen/ in-
1 Vorlesung . P 30h/2SWS | 120 h
ternationalen Recht des FB 03

Vorlesung zum auslandischen/ in-
2 Vorlesung . P 30h/2SWS | 120 h
ternationalen Recht des FB 03

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Die Studierenden kénnen aus den Vorlesungen zum auslandischen oder internationalen Recht des FB 03
zwei Vorlesungen auswahlen, die sie mit einer Priifungsleistung abschlieBen miissen.

4 Priifungskonzeption

Prifungsleistung(en)

ggf. organisa-

NI MAP/ " Dauer/ torische Gewichtung

MTP Umfang | Anbindung Modulnote

an LV Nr.

1 MTP Klausur 120 min | 1 50 %

2 MTP Klausur 120 min | 2 50 %

Gewichtung der Modulnote fiir

. 5,56 %
die Gesamtnote
Studienleistung(en)
ggf. organi-

Dauer/ satorische

Nr. | Art .
Umfang Anbindung

an LV Nr.
keine

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme LV Nr. 1 1LP

(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP

Studienleistungen (und

Selbststudium)

Priifungsleistungen (und PLNr. 1 4LP

Selbststudium) PLNr. 2 4P

Summe LP 10 LP

Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Pra-

senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.

— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-
tungen u. 4.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird
dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.

— DieLeistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-
geschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nach-
gewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.
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() Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

Regelmafiige Teilnahme wird empfohlen; eine Anwesenheitspflicht

besteht nicht.

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

i.d.R. jedes Semester

Modulverantwortliche*r/FB

Prof. Dr. Gernot Sydow

FB 03 — Rechtswissenschaftliche
Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengangen

Bachelorstudiengang ,,Politik und Recht®, ,Wirtschaft und Recht®,

Rechtswissenschaften (StE)

Modulsprache(n)

Deutsch/Englisch/Spanisch/Franzésisch

Modultitel englisch

Structures of International and Comparative Law

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Course of foreign/international Law (Faculty 03)

LV Nr. 2: Course of foreign/international Law (Faculty 03)

9 Sonstiges
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Current Issues in International and Comparative Law

Studiengang International and Comparative Law
Modul Current Issues in International and Comparative law
Modulnummer AIR 08

1 Basisdaten

Fachsemester der Studieren- p

den

Leistungspunkte (LP) 15
Workload (h) insgesamt 450

Dauer des Moduls 1 Semester
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul ,,Current Issues in International and Comparative Law“ ist auf die Vermittlung und Diskussion
aktueller Fragestellungen im internationalen Recht und der Rechtsvergleichung gerichtet.

Das fallbezogene Lernen steht im Zentrum des Moduls, wobei auf dem Wissen, welches sich die Studie-
renden in den vorangegangenen Semestern angeeignet haben, aufgebaut wird. Sie kénnen nach ihrem
eigenen Interessenschwerpunkt Vorlesungen des FB 03 auswdhlen und sich so hinsichtlich weiterfiihren-
der Studiengdnge und spaterer Berufsperspektiven orientieren. Dabei muss insbesondere beachtet wer-
den, dass keine der Vorlesungen im Rahmen des Moduls deutschsprachig sein darf um eine hohe Fach-
sprachenkompetenz am Ende des Studiums zu gewdhrleisten.

Lehrinhalte

Das Modul behandelt vertieft auszuwdhlende Bereiche des auslandischen und/oder des internationalen
Rechts mit hohem Aktualitdtsbezug. Die Studierenden setzen jeweils ihre individuellen Interessens-
schwerpunkte.

Lernergebnisse

Die Studierenden haben ihre Kenntnisse im internationalen Recht und der Rechtsvergleichung schwer-
punktmaBig vertieft und sind iber aktuelle Problemstellungen im Bilde. Sie kénnen aufgrund der bei-
spielhaft erlernten vertieften Analysefdhigkeiten auch neu aufkommende Probleme eigenstdndig recht-
lich einordnen und Lésungen finden.

Sie haben fachspezifische Englisch- bzw. Franzdsisch- und/oder Spanischkenntnisse erworben und kon-
nen juristische Probleme auf mindestens einer Fremdsprache diskutieren. Die Studierenden haben ihre
interkulturelle Kommunionsfahigkeit sowie Sensibilitat weiter gestarkt.
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3 Aufbau
Komponenten des Moduls
Workload (h)
Nr LV- LV- Lehrveranstaltun Status Pra it | Selbst
. rdsenzzei elbst-
Kategorie | Form < (P/WP) .
(h)/SWS studium (h)
Vorlesung zum auslandischen/ in-
1 Vorlesung . & / P 30h/2SWS | 120 h
ternationalen Recht des FB 03
Vorlesung zum auslandischen /in-
2 Vorlesung . P 30h/2SWS | 120 h
ternationalen Recht des FB 03
Vorlesung zum auslandischen/ in-
3 Vorlesung . P 30h/2SWS | 120 h
ternationalen Recht des FB 03

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Die Studierenden kdonnen zwischen den vom FB 03 angebotenen Vorlesungen im ausldandischen und in-
ternationalen Recht wahlen, die aktuelle Fragestellungen behandeln.

4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
ggf. organi-
N, MAP/ - Dauer/ satorische Gewichtung
MTP Umfang | Anbindung | Modulnote
an LV Nr.
1 MTP Klausur 120 min | 1 33,33 %
2 MTP Klausur 120 min | 2 33,33 %
3 MTP | Klausur 120 min | 3 33,33 %
Gewichtung der Modulnote fiir
. 8,33 %
die Gesamtnote
Studienleistung(en)
ggf. organi-
Dauer/ satorische
Nr. | Art .
Umfang Anbindung
an LV Nr.
keine
5 Zuordnung des Workloads
. LV Nr. 1 1LP
Ilfrléir::r;-ebzw. Kontaktzeit) LVN. 2 1LP
LV Nr. 3 1LP
Studienleistungen (und
Selbststudium)
Priifungsleistungen (und PLNr. 1 4LP
Selbststudium) PLNr. 2 4LP
PLNr. 3 4P
Summe LP 15LP

Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
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— DerZeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Préa-
senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.

— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-
tungen u. 4d.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird
dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.

— DieLeistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-
geschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nach-
gewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

() Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

Regelmafliige Teilnahme wird empfohlen; eine Anwesenheitspflicht

besteht nicht.

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

i.d.R. jedes Semester

Modulbeauftragte*r/FB

Prof. Dr. Gernot Sydow

FB 03 — Rechtswissenschaftliche
Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengdngen

Bachelorstudiengang ,,Politik und Recht®, ,Wirtschaft und Recht®,

Rechtswissenschaften (StE)

Modulsprache(n)

Englisch/Spanisch/Franzésisch

Modultitel englisch

Current Issues in International and Comparative Law

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Course of foreign/international law (Faculty 03)

LV Nr. 2: Course of foreign/international law (Faculty 03)

LV Nr. 3: Course of foreign/international law (Faculty 03)

9 Sonstiges
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Modul Titel LP
Pflichtmodul FS 01 Sprachkursmodul | 6
Pflichtmodul FS 02 Sprachkursmodul Il 6
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Sprachkursmodul |
Studiengang International and Comparative Law
Modul Sprachkursmodul |
Modulnummer FS 01

1 Basisdaten

Fachsemester der Studieren- 19

den

Leistungspunkte (LP) 6
Workload (h) insgesamt 180

Dauer des Moduls 2 Semester
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Neben materiell-rechtlichem Wissen sollen auch die fachspezifischen Fremdsprachenkenntnisse der Stu-
dierenden von Anfang an geférdert werden. Dieses Modul geht den weiteren Fachsprachmodulen voraus.

Lehrinhalte

Das Modul fiihrt in die juristische Ausdrucksweise in einer Fremdsprache ein und fokussiert sich auf das
Verstandnis von juristischen Fachtexten unterschiedlicher Art und unterschiedliche Konversationsiibun-
gen sowie Ubungen zum Hoérverstehen, darunter ein Fachvortrag zu einem aktuellen juristischen Thema.

Lernergebnisse

Die Studierenden kénnen eigenstandig Gerichtsurteile und weitere juristische Fachtexte in einer Fremd-
sprache verstehen und den Aufbau dieser Texte nachvollziehen. Sie sind in der Lage, juristische Begriffe
in ihrer Bedeutung vollstdndig und prdzise zu erfassen und ihren Bedeutungsinhalt wiederzugeben. Die
Studierenden sind in der Lage, Fachvortrage zu verstehen und fachliche Diskussionen zu fiihren. Dabei
driicken sie sich prdzise in der Fremdsprache aus und argumentieren ausdrucksbewusst. Die Studieren-
den setzen eigenstdndig Fundamente fiir die fachliche Recherche in der Fremdsprache.
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3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
LV- LV- Status :
Nr. Kategorie | Form Lehrveranstaltung (P/WP) Prasenzzeit Selbst-
(h)/SWS studium (h)
1 Kurs Sprach Ergarlzungskurs mit juristischer p 30h/2SWS | 60 h
kurs Ausrichtung
Conversation and Presentation
Skills for Lawyers/Francais juri-
, Kurs Sprach | dique: pratique 'de l’expf)see et p 30h/2SWS | 60 h
kurs de ’'argumentatio/Espafiol
juridico: ejercicios de presenta-
cién y argumentacion
Wahlmdglichkeiten innerhalb des Moduls:
Die Studierenden haben keine Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls.
4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
ggf. organi-
. MAP/ - Dauer/ satorische Gewichtung
MTP Umfang Anbindung | Modulnote
an LV Nr.
Klausur/Miindliche Priifung/Referat
1 MTP Die ' Prifungsart wird .rechtze'itig 2U | 30 bis 90 Minuten | 1 50%
Beginn des Moduls in geeigneter
Weise bekannt gegeben.
2 MTP | Miindliche Priifung/Referat 30 Minuten 2 50%
Gewichtung der Modulnote fiir
. 3,33%
die Gesamtnote
Studienleistung(en)
ggf. organi-
Dauer/ satorische
Nr. | Art .
Umfang Anbindung
an LV Nr.
keine
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1 1LP
(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen (und
Selbststudium)
Priifungsleistungen (und PLNr. 1 2LP
Selbststudium) PLNr. 2 2LP
Summe LP 6LP
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Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Pra-

senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.

— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-

tungen u. 4.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird
dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.
— DieLeistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-

geschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nach-

gewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

Es besteht Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit in den Veranstal-
tung LV Nr. 1 und LV Nr. 2 ist aufgrund des Charakters als Spracher-
werbsiibung erforderlich. Studierende diirffen max. zwei Veranstaltun-
gen versaumen. Werden die Regeln fiir die Anwesenheitspflicht nicht
erflillt, besteht kein Priifungsanspruch.

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

LV Nr. 1 wird in jedem Semester angeboten. LV Nr. 2 wird jedes Som-
mersemester angeboten.

Modulverantwortliche*r/FB

Dr. Birgit H. Beile-Meister Sprachenzentrum

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengdngen

Fachspezifische Fremdsprachenausbildung fiir Juristinnen und Juris-
ten (FFA)

Modulsprache(n)

Englisch/Spanisch/Franzésisch

Modultitel englisch

Foreign Legal Language |

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: z.B. English for Law Students

LV Nr. 2: Conversation and Presentation Skills for Lawyers

9 Sonstiges
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Sprachkursmodul Il
Studiengang International and Comparative Law
Modul Sprachkursmodul Il
Modulnummer FS 02

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden | 3-4
Leistungspunkte (LP) 6
Workload (h) insgesamt 180

Dauer des Moduls 2 Semester
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul schlieBt an das Sprachkursmodul Teil I an und schliet den Studienabschnitt ab.

Lehrinhalte

Das Modul umfasst das Verfassen von diversen fachbezogenen Textsorten (z.B. case briefs, legal memos)
sowie argumentativen Aufsatzen zu juristischen Themengebieten, zu denen Informationen durch die Stu-
dierenden recherchiert werden. Zudem werden fachspezifische Texte in Ubersetzungsiibungen iibersetzt.

Lernergebnisse

Die Studierenden kdnnen zu juristischen Themengebieten eigenstandig recherchieren und Fachtexte in
ihrer Bedeutung fiir das Thema verstehen und diese in einer Zusammenfassung korrekt und kohdrent in
ihren eigenen Worten unter Gebrauch eines sicheren Sprachstils und eines umfangreichen Vokabulars
wiedergeben. Sie konnen ausgewdhlte Fachtextsorten sprachlich und stilistisch angemessen selbst ver-
fassen.

Sie konnen Fachtexte in die erlernte Fremdsprache tibersetzen, dabei den juristischen Bedeutungsgehalt
erhalten und diesen notfalls in der Fremdsprache erldutern. Die Studierenden erkennen, wann ein Rechts-
institut in der jeweils anderen Sprache eine verdnderte Bedeutung annimmt und arbeiten dies in ihre
Ubersetzungen ein. Sie kénnen auf dieselbe Weise fachspezifische Texte aus der Fremdsprache in die
deutsche Fachsprache iibersetzen, ohne den Sinngehalt zu verdandern.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
LV- LV- Status

Nr. Lehrveranstaltung Prasenzzeit Selbst-
Kategorie | Form P/WP
s PIWRY | (1 /sws studium (h)

Sprach | Legal Research and Writing/Fran-
1 Kurs o P 30h /2 SWS 60 h
kurs cais juridique: de la recherche
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documentaire a la rédac-
tion/Blsqueda de documenta-
cion y redaccion de textos

juridico
5 Kurs Sprach I_.eg‘al Translatlnjg‘/Tr'adEJc.non ju- P 30h/25WS | 60 h
kurs ridique/Traduccidn juridica
Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:
Die Studierenden haben keine Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls.
4 Priifungskonzeption
Prifungsleistung(en)
ggf. organi-
N, MAP/ Art Dauer/ satorische Gewichtung
MTP Umfang Anbindung | Modulnote
an LV Nr.
Klausur/Hausarbeit/Essay/schriftliche Aus-
arbeitung 90 Minuten/
1 MTP | Die Priifungsart wird rechtzeitig zu Beginn 2-10 Seiten 1 50%
des Moduls in geeigneter Weise bekannt
gegeben.
Klausur/Hausarbeit/Essay/schriftliche Aus-
arbeitung 90 Minuten/
2 MTP | Die Priifungsart wird rechtzeitig zu Beginn 5-10 Seiten 2 50%
des Moduls in geeigneter Weise bekannt
gegeben.
Gewichtung der Modulnote fiir
. 3,33%
die Gesamtnote
Studienleistung(en)
ggf. organi-
Dauer/ satorische
Nr. | Art .
Umfang Anbindung
an LV Nr.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen (und
Selbststudium)
Priifungsleistungen (und PLNr. 1 2LP
Selbststudium) PLNr. 2 2LP
Summe LP 6LP

Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Pra-

senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.
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— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-
tungen u. 4d.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird
dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.

— DieLeistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-
geschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nach-
gewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

() Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

Es besteht Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit in den Veranstal-
tung LV1 und LV2 ist aufgrund des Charakters als Spracherwerbs-
tibung erforderlich. Studierende diirffen max. zwei Veranstaltungen
versdaumen. Werden die Regeln fiir die Anwesenheitspflicht nicht er-
fiillt, besteht kein Priifungsanspruch.

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Jedes Semester

Modulverantwortliche*r/FB

Dr. Birgit H- Beile-Meister Sprachenzentrum

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengdangen

Fachspezifische Fremdsprachenausbildung fiir Juristinnen und Juris-
ten (FFA)

Modulsprache(n)

Englisch/Spanisch/Franzésisch

Modultitel englisch

Foreign Legal Language

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Legal Research and Writing

LV Nr. 2: Legal Translating

9 Sonstiges
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6. Auslandsmodul

Studiengang International and Comparative Law
Modul Auslandsstudium
Modulnummer AS

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden | 5
Leistungspunkte (LP) 22
Workload (h) insgesamt 660

Dauer des Moduls 1 Semester
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Im fiinften Fachsemester soll an einer auslandischen Hochschule studiert werden. Das obligatorische
Auslandssemester ist zentraler Bestandteil des LL.B. und gibt den Studierenden die Méglichkeit, indivi-
duelle Schwerpunkte hinsichtlich der Destination und der Kurse zu setzen. Somit festigt das Auslandsse-
mester die bereits erlernten Inhalte und erweitert sie um neue Perspektiven, die in der anschlieBend an-
zufertigenden rechtsvergleichenden Bachelorarbeit fruchtbar gemacht werden kénnen.

Lehrinhalte

Im Ausland miissen Leistungen im Umfang von mindestens 22 ECTS erworben werden. Die Module und
Kurse, die wahrend dieses Semesters belegt werden, sind Gegenstand einer Lern-/Erasmus-Vereinbarung
zwischen dem/der Studierenden und dem/der Programmkoordinator:in der Universitat Miinster. Sie mis-
sen sich mit den verschiedenen Themenbereichen des Studiengangs International and Comparative Law
(Offentliches Recht, Zivilrecht, Internationales Recht) oder anderen Bereichen, die den Studiengang er-
gdnzen, befassen. Der/Die Programmkoordinator*in der Universitat Miinster und der/die Erasmus-Koor-
dinator:in unterstiitzen die Studierenden bei der Organisation ihres Austauschs.

Lernergebnisse

Das Modul dient zwei Zielen:

1. Die Studierenden kénnen ihre Kenntnisse und methodischen Fahigkeiten in Bezug auf die Inhalte und
Ziele des Studiengangs in den Bereichen Offentliches Recht, Zivilrecht und Internationales Recht ver-
tiefen. Aulerdem haben sie die Moglichkeit, sich entsprechend dem Studienangebot der Partneruni-
versitdt und ihren Interessen zu spezialisieren.

2. Die Studierenden erweitern ihre interkulturellen Kompetenzen und ihre Fahigkeit, sich auf neue Situ-
ationen einzustellen. Sie miissen sich auf eine fremde Umgebung einstellen. Sie miissen eine neue
Sprache lernen oder ihre bestehenden Sprachkenntnisse verbessern. Daneben fordern sie ihre inter-
kulturelle Kompetenz und ihre Selbststdndigkeit und lernen sich schnell an neue Situationen und
Strukturen anzupassen.
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3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)

LV- LV- Status = =

Nr. . Lehrveranstaltung Prasenzzeit | Selbst-
Kategorie | Form (P/WP) .

(h)/SWS studium (h)

Auslands- Auslandssemester: Kurse an der

1 o P 660
semester Partneruniversitat

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls: keine

4 Priifungskonzeption
Prifungsleistung(en)
ggf. organi-
NI MAP/ " Dauer/ satorische Gewichtung
MTP Umfang | Anbindung | Modulnote
an LV Nr.
Modul- oder Kurs-Credits von der Partneruniver-
sitdt werden in das deutsche Creditsystem (iber-
tragen.
1 MTP Studierende k'dn'nen die V().rauswahl der z.u bgle- 100%
genden Kurse mit der Studiengangskoordination
abstimmen. Dies geschieht durch Absprache mit
dem Studieninformationszentrum (S1Z) der
Rechtswissenschaftlichen Fakultat.
Gewichtung der Modulnote fiir
. 12,2%
die Gesamtnote
Studienleistung(en)
ggf. organi-
Dauer/ satorische
Nr. | Art .
Umfang Anbindung
an LV Nr.
keine
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LVANr. 1 6LP
Studienleistungen (und
Selbststudium)
Priifungsleistungen (und
Selbstftudium) fen' PLNr1 16LP
Summe LP 22 LP

Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Pra-

senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.
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— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-
tungen u. 4d.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird

dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.

— DieLeistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-

geschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nach-

gewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

Abhangig von den Anforderungen der ausldandischen Universitat.

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Jedes Semester

Modulverantwortliche*r/FB

Prof. Dr. Gernot Sydow

FB 03 — Rechtswissenschaftliche
Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengangen

Modulsprache(n)

Modultitel englisch

Semester abroad

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

Semester abroad

9 Sonstiges
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7. Praktikumsmodul

Studiengang International and Comparative Law
Modul Praktikum
Modulnummer PM

1 Basisdaten

Fachsemester der Studieren- 5

den

Leistungspunkte (LP) 8

Workload (h) insgesamt 240

Dauer des Moduls mindestens 4 Wochen
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

In der vorlesungsfreien Zeit vor oder nach dem Auslandssemester absolvieren die Studierenden ein min-
destens 4-wdchiges Praktikum, das ihnen einen realistischen Einblick in interessante Berufsfelder und
Rechtsgebiete ermdglicht. Ein Praktikumsvorbereitungskurs unterstiitzt die Studierenden bei ihrer Be-
werbung. Die grundsatzliche freie Wahl der Praktikumsstelle gibt den Studierenden die Moglichkeit, ei-
nen individuellen Schwerpunkt hinsichtlich des Berufsfeldes und des Rechtsgebiets zu setzen. Im Prak-
tikum werden die theoretisch erworbenen Kenntnisse vertieft und deren Anwendung in der Praxis erlernt.

Lehrinhalte

Die Studierenden sind verpflichtet, ein Praktikum von mindestens vier Wochen zu absolvieren. Dies soll
im Ausland in einer Fremdsprache stattfinden. So bekommen die Studierende einen Einblick in spatere
Berufsfelder und erleben die praktische Losung von theoretisch kennengelernten Problemen. Das erleich-
tert die Orientierung fiir eine spatere Berufswahl und kann Hilfestellung bei der Suche nach einer fachli-
chen Spezialisierung bieten. Das Praktikum muss im juristischen Kontext erfolgen und auf die Themen
des internationalen Rechts, des vergleichenden Rechts oder das Recht anderer Staaten als Deutschland
ausgerichtet sein. Die Studierenden kdnnen ihre Fremdsprachenkenntnisse aktiv einsetzen. Sie verfas-
sen einen Praktikumsbericht in englischer Sprache, an den ein miindliches Priifungsgesprach ankniipft.
So werden die Reflexionsfahigkeit der Studierenden und ihre miindlichen Fremdsprachenkenntnisse ge-
priift. Auf Antrag kann der Praktikumsbericht sowie das Priifungsgesprach auch in der Sprache des Lan-
des stattfinden, in dem das Praktikum absolviert wurde, sofern diese Sprache nicht Deutsch ist.

Im Einzelfall kann die Absolvierung des Praktikums bei einer auslandischen Stelle im Inland genehmigt
werden, bspw. bei einer deutschen Kanzlei, die im internationalen/fremdsprachigen Umfeld agiert. Dafiir
muss die/der Studierende einen Hartefallantrag stellen. Uber das Vorliegen eines Hartefalls entscheidet
die/der Leiter:in des FFA-Biiros.

Lernergebnisse
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Die Studierenden kénnen mit bereits erworbenen juristischen methodischen Kompetenzen zur Lésung
von realen Sachverhalten beitragen und erlernen dabei, je nach Berufsfeld, die Fahigkeit ihr Wissen an
fremdsprachige Fachfremde zu vermitteln. Sie sind in der Lage, theoretisches Wissen in die Praxis umzu-
setzen und theoretische Probleme mithilfe der erlernten Strategien zu losen.

In ihrem Praktikum erwerben die Studierenden durch die fachliche Kommunikation am Arbeitsplatz wert-
volle Kommunikationsfahigkeit und Fremdsprachenkompetenz. Die Studierenden kdnnen die Erfahrun-
gen des Praktikums reflektieren und daraus ggf. mogliche Themen fiir die Bachelorarbeit erarbeiten.
Letztendlich dient das Praktikum den Studierenden auch dazu, zu erkennen, ob ein Berufsfeld ihren per-
sonlichen Eigenschaften und fachlichen Stadrken entspricht.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
LV- LV- Status

Nr. Lehrveranstaltung Prasenzzeit | Selbst-
Kategorie | Form P/WP
8 PIWPY 1 yssws | studium ()

1 Praktikum Il:’raI;tikum im fremdsprachigen Aus- P 240 h
an

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Die Wahl des Praktikumsplatzes ist frei. Das Praktikum sollte von einer/einem Volljurist*in oder einer
Person mit einem dquivalenten auslandischen Abschluss geleitet werden.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)
ggf. organi-

N MAP/ - Dauer/ satorische Gewichtung

r.
MTP Umfang Anbindung | Modulnote

an LV Nr.

1 MAP | Miindliche Priifung 60 Minuten | 1 100%

Gewichtung der Modulnote fiir

) 4,44%
die Gesamtnote
Studienleistung(en)
ggf. organi-

Dauer/ satorische

Nr. | Art .
Umfang Anbindung

an LV Nr.
Praktikumsbericht 3 Seiten 1

2 Praktikumsvorbereitungskurs 3h 1

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme

(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) LVNr. 1 oLP

Studienleistungen (und SLNr. 1 2LP

Selbststudium) SLNr. 2 1LP

Priifungsleistungen (und

Selbststudium) PLAr. 1 > LP

Summe LP 8 LP
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Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und

Prasenzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.
— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veran-
staltungen u. d.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht,

wird dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.

— Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich
abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen
nachgewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. Die
miindliche Priifung kann nur abgelegt werden, wenn zuvor der Praktikumsvorbereitungskurs belegt

und eine Praktikumsbescheinigung eingereicht wurde

6 Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

Vgl. Praktikumsordnung

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Jedes Semester

Modulverantwortliche*r/FB

Prof. Dr. Gernot Sydow

FB 03 — Rechtswissenschaftliche
Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

Fachspezifische Fremdsprachenausbildung fiir Juristinnen und Juris-

diengdngen ten (FFA)
Modulsprache(n)
Modultitel englisch Internship

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Internship

9 Sonstiges




4881

8. Bachelormodul

Studiengang International and Comparative Law

Modul BA Seminar mit rechtsvergleichender oder auf internationales Recht bezogener
Bachelorarbeit

Modulnummer BA

1 Basisdaten

Fachsemester der Studieren- p

den

Leistungspunkte (LP) 15
Workload (h) insgesamt 450 h
Dauer des Moduls 1 Semester
Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul bildet den Abschluss des Bachelorstudiums und soll ein rechtsvergleichendes oder internati-
onalrechtliches Problem behandeln. Das Seminar soll den Studierenden die Méglichkeit bieten, ein
Thema wissenschaftlich zu bearbeiten und zu vertiefen. Sie muss in englischer Sprache verfasst werden.

Lehrinhalte

Der/die Studierende schreibt innerhalb von sechs bzw. zw6lf Wochen eine wissenschaftliche Arbeit, die
schwerpunktmadfig eine rechtsvergleichende Fragestellung oder eine Thematik auf dem Gebiet des inter-
nationalen Rechts behandelt.

Die Wahl des Themas der Arbeit erfolgt in Absprache mit dem/der Priifer:in, wobei die/der Kandidat:in
ein Vorschlagsrecht hat. Die/der Priifer:in betreut die Arbeit und bietet mindestens ein Gliederungsge-
sprach an.

Lernergebnisse

Die Studierenden verinnerlichen die allgemeinen Prinzipien eigenstdandigen wissenschaftlichen Arbei-
tens. Sie sind in der Lage, ein selbst gewdhltes Thema eigenstdndig in einem vorgegebenen Zeitraum
unter Wahrung allgemeiner wissenschaftlicher Qualitatskriterien zu bearbeiten. Sie konnen strukturiert
den bisherigen Stand der Wissenschaft erarbeiten und ihre eigenen Gedanken in die wissenschaftliche
Literatur einordnen.

Die Studierenden festigen ihre Fahigkeit, komplexe juristische Fragestellungen in dem Gesamtgefiige von
nationalen Rechtsordnungen und internationalem Recht zu erfassen und aus verschiedenen Perspekti-
ven kritisch zu beleuchten. Sie trainieren problemorientiert zu analysieren, kritisch zu hinterfragen und
entwickeln dabei Losungen. Die Studierenden entwickeln ihre Recherchekompetenzen weiter und vertie-
fen ihre Englischkenntnisse. Insbesondere sind sie in der Lage, ihr juristisches Arbeitsergebnis sachge-
recht darzustellen. Indem sie eine umfangreiche Arbeit in einer begrenzten Zeit (6 oder 12 Wochen) ver-
fassen, erweitern die Studierenden ihre Kompetenz zum Zeitmanagement.
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3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
LV- LV- Status =
Nr. Kategorie | Form Lehrveranstaltung (P/WP) Prasenzzeit | Selbst-
& (h/SWSs | studium ()

Bachelo- Seminar mit rechtsvergleichender
1 Seminar . oder aufinternationales Recht be- | P 30h /2SWS | 420

rarbeit .

zogener Bachelorarbeit

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Die Studierenden wahlen das Seminar, vorbehaltlich ausreichender Plédtze, selbst aus. Innerhalb des Se-

minars konnen sie ein Bachelorarbeitsthema vorschlagen.

4 Priifungskonzeption

Prifungsleistung(en)

ggf. organi-

Nt MAP/ " Dauer/ satorische Gewichtung

" | MTP Umfang Anbindung | Modulnote

an LV Nr.

1 MAP | Bachelorarbeit Max. 40 Seiten | 1 100 %

Gewichtung der Modulnote fiir

. 8,33 %
die Gesamtnote
Studienleistung(en)
ggf. organi-

Dauer/ satorische

Nr. | Art .
Umfang Anbindung

an LV Nr.

1 Seminarvortrag 20 Minuten | 1

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme

LV Nr. 1 1LP
(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) '
Studienleistungen (und
LNr.1 12 LP

Selbststudium) SLA

Priifungsleistungen (und

Selbststudium) PLNr. 1 2LP

Summe LP 15 LP

Der Workload des Moduls wird in Leistungspunkten abgebildet. Dabei ist zu beachten:
— Der Zeitpunkt der LP-Verbuchung in einem Campus-Management-System ist an die Kontakt- und Pra-

senzzeiten sowie an die Bewertung von Studien- sowie Priifungsleistungen gebunden.

— Falls Workload fiir Selbststudium eingeplant worden ist (z. B. Vor- und Nachbereitung von Veranstal-

tungen u. 4d.), der nicht direkt in Zusammenhang mit Priifungs- oder Studienleistungen steht, wird

dieser dennoch den Leistungen zugeordnet.
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— DieLeistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-
geschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nach-
gewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

() Voraussetzungen

Modulbezogene
Teilnahmevoraussetzungen

Zur Priifung kann zugelassen werden, wer insgesamt 120 Leistungs-
punkte aus den vorangegangenen Modulen zu dem in § 12 Abs. 3 be-
stimmten Zeitpunkt erworben hat.

Regelungen zur Anwesenheit

Grundsaétzlich besteht Anwesenheitspflicht im Seminar.

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

i.d.R. jedes Semester

Modulverantwortliche*r/FB

FB 03 — Rechtswissenschaftliche

Prof. Dr. G t Syd
rof. Dr. Gernot Sydow Fakultit

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengdngen

Rechtswissenschaften (StE)

Modulsprache(n)

Englisch

Modultitel englisch

Seminarincluding a comparative law or international law related bach-
elor thesis.

Englische Ubersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Seminar including a comparative law or international law re-
lated bachelor thesis

9 Sonstiges

Artikel Il
Inkrafttreten

(1) Diese Anderungsordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach ihrer Verdffentli-
chung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universitat Miinster (AB Uni) in Kraft.

(2) Artikel I Nr. 7 lit. a) sowie Nr. 30 treten zum 01.10.2026 in Kraft.
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Beschlusses des Fachbereichsrats der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultdt (Fachbereich 03) der Universitdt Miinster vom 22.10.2025. Die vorstehende
Ordnung wird hiermit verkiindet.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemaf3 § 12 Abs. 5 des Gesetzes iiber die Hochschulen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz — HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften des Hochschulgesetzes NRW oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen
Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemaf} bekannt gemacht worden,

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschlieenden Gremiums vorher bean-
standet

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Hochschule vorher geriigt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder

4. bei der o6ffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Riigeaus-
schlusses nicht hingewiesen worden.

Miinster, den 11.11.2025 Der Rektor

Prof. Dr. JohannesWessels



	Inhalt57.pdf
	Gesamt
	1. ÄÖ Promotionsordnung FB09 final.pdf
	2025-10 10. ÄO-PromO-Rechtswissenschaft final
	2025-11-11 1. ÄnderO Prüfungsordnung BA International and Comparative Law




